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Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt 
Halle (Saale) und seine Ausschüsse  

Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt 
Halle (Saale) und seine Ausschüsse 

Aufgrund der §§ 45 Abs. 2 Nr. 2 und 59 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung 
des Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des 
Kommunalverfassungsrechts des Landes 
Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung 
sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften 
(Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA, S. 288), zuletzt geändert 
durch das Gesetz zur Änderung des Kommu-
nalverfassungsgesetzes vom 05. April 2019 
(GVBl. LSA, S. 66) i. V. m. § 7 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) vom 
29. Oktober 2014 in der Fassung der 7. Än-
derungssatzung vom 24. April 2019 hat der 
Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sit-
zung vom 03. Juli 2019 die folgende Ge-
schäftsordnung für den Stadtrat der Stadt 
Halle (Saale) und seine Ausschüsse vom 28. 
Oktober 2015, zuletzt geändert durch Stadt-
ratsbeschluss vom 24. Oktober 2018, bestä-
tigt und übernommen: 

 

Aufgrund der §§ 45 Abs. 2 Nr. 2 und 59 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung 
des Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des 
Kommunalverfassungsrechts des Landes 
Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung 
sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften 
(Kommunalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA, S. 288), zuletzt geändert 
durch das Gesetz zur Änderung des Kommu-
nalverfassungsgesetzes vom 05. April 2019 

(GVBl. LSA, S. 66) Zweiten Gesetzes zur 

Änderung des Kommunalverfassungsge-

setzes vom 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 

100) i. V. m. § 7 Abs. 1 der Hauptsatzung der 
Stadt Halle (Saale) vom 29. Oktober 2014 in 

der Fassung der 7 8. Änderungssatzung vom 

24. April 2019 03. Juli 2019 hat der Stadtrat 
der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung vom 
… folgende Geschäftsordnung für den Stadt-
rat der Stadt Halle (Saale) und seine Aus-
schüsse beschlossen: 

  

§ 1 

Einberufung, Einladung, Teilnahme 

§ 1 

Einberufung, Einladung, Teilnahme 

  

(1) Die Festlegung der Tagesordnung und die 
Einberufung der Sitzung erfolgen durch 
den Vorsitzenden des Stadtrates im Ein-
vernehmen mit dem Oberbürgermeister. 
Die Entwürfe der Einladung sind dem 
Vorsitzenden spätestens 3 Tage vor dem 
Versendungstermin zuzuleiten. Ort und 
Zeitpunkt des Zusammentritts sind anzu-
geben. Die Tagesordnung ist der Einla-
dung beizufügen. Sie muss über die an-
stehenden Beratungspunkte hinreichend 
Aufschluss geben. Soweit diese nach der 
Geschäftsordnung im nicht öffentlichen 
Teil der Sitzung zu behandeln sind, sind 
sie in der Tagesordnung entsprechend zu 
kennzeichnen. 

 

(1) Die Festlegung der Tagesordnung und die 
Einberufung der Sitzung erfolgen durch 
den Vorsitzenden des Stadtrates im Ein-
vernehmen mit dem Oberbürgermeister. 
Die Entwürfe der Einladung sind dem 
Vorsitzenden spätestens 3 Tage vor dem 
Versendungstermin zuzuleiten. Ort und 
Zeitpunkt des Zusammentritts sind anzu-
geben. Die Tagesordnung ist der Einla-
dung beizufügen. Sie muss über die an-
stehenden Beratungspunkte hinreichend 
Aufschluss geben. Soweit diese nach der 
Geschäftsordnung im nicht öffentlichen 
Teil der Sitzung zu behandeln sind, sind 
sie in der Tagesordnung entsprechend zu 
kennzeichnen. 
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(2) Die für die Sitzungen des Stadtrates er-
forderlichen Unterlagen sind grundsätzlich 
beizufügen, wenn nicht das öffentliche 
Wohl oder berechtigte Interessen Einzel-
ner dem entgegenstehen. Sollen Satzun-
gen und Verordnungen, einschließlich 
Gebührenordnungen, behandelt werden, 
sollen diese vollständig beigefügt werden. 
Verträge, Jahresabschlüsse und ähnlich 
komplexe Unterlagen, für die der Stadtrat 
zuständig ist, sind dem Stadtrat zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt, unabhängig von 
der Beschlussvorlage, vorab zur Bearbei-
tung zuzuleiten. Tischvorlagen sind 
grundsätzlich unzulässig und Mitteilungen 
der Stadtverwaltung sind in der Regel als 
schriftliche Informationsvorlagen vorzule-
gen. 

 

 

 

 

 
(3) Die Einladung hat so rechtzeitig wie mög-

lich zu erfolgen, mindestens jedoch unter 
Einhaltung der Frist von 14 Tagen. In 
dringenden Fällen kann die Ladungsfrist 
auf drei Tage verkürzt werden. Hiervon 
unberührt bleibt die Möglichkeit der form- 
und fristlosen Einberufung nach § 53 Abs. 
4 S. 5 KVG LSA in dringenden Angele-
genheiten, die keinen Aufschub dulden. 
Muss eine Sitzung des Stadtrates vor Ab-
handlung der Tagesordnung abgebrochen 
werden, kann die Sitzung zur Erledigung 
der restlichen Tagesordnung an einem 
der nächsten Tage fortgesetzt werden. 
Eine erneute schriftliche Ladung sowie die 
Einhaltung einer Frist sind nicht erforder-
lich. Die in der Sitzung nicht anwesenden 
Stadträte sind durch den Protokollführer 
von dem neuen Termin unverzüglich zu 
unterrichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(2) Die Einladung hat so rechtzeitig wie mög-

lich zu erfolgen erfolgt schriftlich oder 

elektronisch und so rechtzeitig wie 

möglich, mindestens jedoch unter Einhal-
tung der Frist von 14 Tagen. In dringen-
den Fällen kann die Ladungsfrist auf drei 
Tage verkürzt werden. Hiervon unberührt 
bleibt die Möglichkeit der form- und fristlo-
sen Einberufung nach § 53 Abs. 4 S. 5 
KVG LSA in dringenden Angelegenheiten, 
die keinen Aufschub dulden. Muss eine 
Sitzung des Stadtrates vor Abhandlung 
der Tagesordnung abgebrochen werden, 
kann die Sitzung zur Erledigung der restli-
chen Tagesordnung an einem der nächs-
ten Tage fortgesetzt werden. Eine erneute 

schriftliche oder elektronische Ladung 
sowie die Einhaltung einer Frist sind nicht 
erforderlich. Die in der Sitzung nicht an-
wesenden Stadträte sind durch den Pro-
tokollführer von dem neuen Termin unver-
züglich zu unterrichten. 

 
(3) Die für die Sitzungen des Stadtrates er-

forderlichen Unterlagen sind werden 

grundsätzlich beizufügen, digital im 

Ratsinformationssystem am Tag der 

Versendung der Einladung bereitge-

stellt, wenn nicht das öffentliche Wohl 
oder berechtigte Interessen Einzelner 

dem entgegenstehen. Damit gelten die 

Unterlagen als zugegangen. Sollen Sat-
zungen und Verordnungen, einschließlich 
Gebührenordnungen, behandelt werden, 

sollen diese vollständig im Ratsinforma-

tionssystem einsehbar sein. beigefügt 
werden. Verträge, Jahresabschlüsse und 
ähnlich komplexe Unterlagen, für die der 
Stadtrat zuständig ist, sind dem Stadtrat 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt, unab-
hängig von der Beschlussvorlage, vorab 

digital zur Verfügung zu stellen. zur 

Bearbeitung zuzuleiten. Für die Mitglie-

der, die nicht an der digitalen Ratsar-

beit teilnehmen, oder bei einem Ausfall 

des Ratsinformationssystems, erfolgt 

der Versand der für die Verhandlung 

erforderlichen Unterlagen in Papier-

form. Tischvorlagen sind grundsätzlich 
unzulässig und Mitteilungen der Stadtver-
waltung sind in der Regel als schriftliche 
Informationsvorlagen vorzulegen. 

II 

II 
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(4) Wer nicht oder nicht rechtzeitig an den 

Sitzungen teilnehmen kann, muss dies zur 
Information dem Vorsitzenden des Stadt-
rates über das Team Ratsangelegenhei-
ten vor der Sitzung anzeigen. Auch wer 
eine Sitzung vorzeitig verlassen will, hat 
den Vorsitzenden des Stadtrates über den 
Protokollführer zu unterrichten. Der Proto-
kollführer berichtigt die Anwesenheitsliste. 
Die vollständigen Unterlagen für sämtliche 
Sitzungen sind neben den Stadträten 
auch jeweils einmal den Geschäftsstellen 
der Fraktionen zuzuleiten. 

 
(5) Im Falle der Verhinderung des Oberbür-

germeisters wird dieser entsprechend der 
nach  § 9 Abs. 2 der Hauptsatzung festge-
legten Reihenfolge in der Sitzung des 
Stadtrates vertreten. Dem Vertreter ste-
hen in diesem Fall die dem Oberbürger-
meister in dieser Geschäftsordnung ein-
geräumten Verfahrensrechte zu. 

 
(6) Sitzungen des Stadtrates finden in der 

Regel einmal monatlich statt, mit Aus-
nahme der Sommerpause. 

 

 
(4) Wer nicht oder nicht rechtzeitig an den 

Sitzungen teilnehmen kann, muss dies zur 
Information dem Vorsitzenden des Stadt-
rates über das Team Ratsangelegenhei-
ten vor der Sitzung anzeigen. Auch wer 
eine Sitzung vorzeitig verlassen will, hat 
den Vorsitzenden des Stadtrates über den 
Protokollführer zu unterrichten. Der Proto-
kollführer berichtigt die Anwesenheitsliste. 
Die vollständigen Unterlagen für sämtliche 
Sitzungen sind neben den Stadträten 
auch jeweils einmal den Geschäftsstellen 
der Fraktionen zuzuleiten. 

 
(5) Im Falle der Verhinderung des Oberbür-

germeisters wird dieser entsprechend der 
nach § 9 Abs. 2 der Hauptsatzung festge-
legten Reihenfolge in der Sitzung des 
Stadtrates vertreten. Dem Vertreter ste-
hen in diesem Fall die dem Oberbürger-
meister in dieser Geschäftsordnung ein-
geräumten Verfahrensrechte zu. 

 
(6) Sitzungen des Stadtrates finden in der 

Regel einmal monatlich statt, mit Aus-
nahme der Sommerpause. 

 

  

§ 1a 

Einwohnerfragestunde 

§ 2 

Einwohnerfragestunde 

  

(1) Vor jeder ordentlichen öffentlichen Sit-
zung des Stadtrates und seiner Aus-
schüsse findet eine Einwohnerfragestun-
de statt. 

 
(2) Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den 

Beginn und das Ende der Fragestunde 
fest. Findet sich zu Beginn der Frage-
stunde kein Bürger ein, kann sie ge-
schlossen werden. Die Fragestunde soll 
auf höchstens eine Stunde begrenzt sein. 
Über Ausnahmen entscheidet in begrün-
deten Fällen der Vorsitzende des Stadtra-
tes. 

 
(3) Jeder Einwohner ist nach Angabe seines 

Namens und seiner Anschrift berechtigt, 
eine Frage und höchstens zwei Zusatz-
fragen zu stellen. Zugelassen sind nur 
Fragen von allgemeinem Interesse, die in 
die Zuständigkeit der Stadt fallen und 

(1) Vor jeder ordentlichen öffentlichen Sit-
zung des Stadtrates und seiner Aus-
schüsse findet eine Einwohnerfrage-
stunde statt. 

 
(2) Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den 

Beginn und das Ende der Fragestunde 
fest. Findet sich zu Beginn der Frage-

stunde kein Bürger Einwohner ein, kann 
sie geschlossen werden. Die Fragestun-
de soll auf höchstens eine Stunde be-
grenzt sein. Über Ausnahmen entschei-
det in begründeten Fällen der 
Vorsitzende des Stadtrates. 

 
(3) Jeder Einwohner ist nach Angabe seines 

Namens und seiner Anschrift berechtigt, 
eine Frage und höchstens zwei Zusatz-

fragen, die sich auf den Gegenstand 

der ersten Frage beziehen, zu stellen. 
Zugelassen sind nur Fragen von allge-

1 

-- 
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Fragen, die die Tagesordnung betreffen. 
Die Redezeit beträgt in der Regel drei Mi-
nuten. Persönliche Angelegenheiten ein-
zelner Personen können nicht Gegen-
stand der Einwohnerfragestunde sein. 

 
 
 
(4) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in 

der Regel mündlich durch den Oberbür-
germeister oder einen von ihm Beauftrag-
ten. Eine Aussprache findet nicht statt. Ist 
die Beantwortung der Frage in der Sit-
zung nicht möglich, erhält der Einwohner 
eine schriftliche Antwort, die innerhalb von 
vier Wochen zu erteilen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5) Auf die Einwohnerfragestunden in den 

Ausschüssen finden die Regelungen der 
Abs. 2 bis 4 entsprechend Anwendung. 
An die Stelle des Vorsitzenden des Stadt-
rates tritt der Vorsitzende des jeweiligen 
Ausschusses. In den Ausschüssen kön-
nen die Fragen auch durch ein Mitglied 
des Stadtrates beantwortet werden. 

 

meinem Interesse, die in die Zuständig-
keit der Stadt fallen und Fragen, die die 
Tagesordnung betreffen. Die Redezeit 
beträgt in der Regel drei Minuten. Per-
sönliche Angelegenheiten einzelner Per-
sonen können nicht Gegenstand der 
Einwohnerfragestunde sein. 

 
(4) Die Beantwortung der Fragen erfolgt in 

der Regel mündlich durch den Oberbür-
germeister oder einen von ihm Beauf-
tragten. Eine Aussprache findet nicht 
statt. Ist die Beantwortung der Frage in 
der Sitzung nicht möglich, erhält der 
Einwohner eine schriftliche Antwort, die 
innerhalb von vier Wochen zu erteilen 

ist. Die Erhebung und Verarbeitung 

der personenbezogenen Daten des 

Fragestellers erfolgt auf der Grundla-

ge des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c) der 

Datenschutz-Grundverordnung und 

nur zum Zwecke der schriftlichen Be-

antwortung der Anfrage, sofern diese 

nicht sofort und vollständig mündlich 

beantwortet werden kann. Nach Be-

antwortung werden die Daten ge-

löscht bzw. anonymisiert. In die Nie-

derschrift werden nur anonymisierte 

Daten übernommen. 
 
(5) Auf die Einwohnerfragestunden in den 

Ausschüssen finden die Regelungen der 
Abs. 2 bis 4 entsprechend Anwendung. 
An die Stelle des Vorsitzenden des 
Stadtrates tritt der Vorsitzende des je-
weiligen Ausschusses. In den Ausschüs-
sen können die Fragen auch durch ein 
Mitglied des Stadtrates beantwortet wer-
den. 

  

§ 2 

Änderungen der Tagesordnung 

§ 3 

Änderungen der Tagesordnung 

  

(1) Die Erweiterung der Tagesordnung um 
Beschlussvorlagen und Anträge, die in öf-
fentlicher und nicht öffentlicher Sitzung zu 
behandeln wären, ist abgesehen von § 2 
Abs. 2 dieser Geschäftsordnung nicht zu-
lässig. 

 
(2) Duldet eine Angelegenheit keinen Auf-

schub (Dringlichkeitsentscheidung), kann 

(1) Die Erweiterung der Tagesordnung um 
Beschlussvorlagen und Anträge, die in öf-
fentlicher und nicht öffentlicher Sitzung zu 
behandeln wären, ist abgesehen von § 2 

3 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung nicht 
zulässig. 

 
(2) Duldet eine Angelegenheit keinen Auf-

schub (Dringlichkeitsentscheidung), kann 

1 

1 



5 
 

aktuelle Fassung Neufassung 

  

diese zu Beginn der Sitzung als dringlich 
in die Tagesordnung aufgenommen wer-
den, sofern 2/3 der gesetzlichen Mitglie-
der des Stadtrates zustimmen. Sofern ei-
ne Dringlichkeitsvorlage oder ein -antrag 
nicht die erforderliche Mehrheit zur Auf-
nahme in die Tagesordnung findet, gilt die 
Vorlage bzw. der Antrag für die Sitzung 
als erledigt. Bei Aufnahme von Dringlich-
keitsvorlagen oder -anträgen in die Ta-
gesordnung ist eine Verweisung in die zu-
ständigen Ausschüsse nach § 10 Abs. 2 
ausgeschlossen. Unberührt bleibt die 
Möglichkeit der Verweisung an einen 
Ausschuss zur Vorberatung durch Mehr-
heitsbeschluss. 

 

(3) Die Absetzung von Angelegenheiten von 
der Tagesordnung oder die Änderung der 
Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 
kann mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Stadträte entschieden werden. 
Die Absetzung von der Tagesordnung be-
darf der Zustimmung des Einbringers. 

 
 

diese zu Beginn der Sitzung als dringlich 
in die Tagesordnung aufgenommen wer-
den, sofern 2/3 der gesetzlichen Mitglie-
der des Stadtrates zustimmen. Sofern ei-
ne Dringlichkeitsvorlage oder ein -antrag 
nicht die erforderliche Mehrheit zur Auf-
nahme in die Tagesordnung findet, gilt die 
Vorlage bzw. der Antrag für die Sitzung 
als erledigt. Bei Aufnahme von Dringlich-
keitsvorlagen oder -anträgen in die Ta-
gesordnung ist eine Verweisung in die zu-

ständigen Ausschüsse nach § 10 11 Abs. 
2 ausgeschlossen. Unberührt bleibt die 
Möglichkeit der Verweisung an einen 
Ausschuss zur Vorberatung durch Mehr-
heitsbeschluss. 

 

(3) Die Absetzung von Angelegenheiten von 
der Tagesordnung oder die Änderung der 
Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 
kann mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Stadträte entschieden werden. 
Die Absetzung von der Tagesordnung be-
darf der Zustimmung des Einbringers. 

darf gegen den Widerspruch des Ein-

bringers nur erfolgen, wenn dieser die 

Möglichkeit zur Begründung seiner 

Vorlage bzw. seines Antrages erhalten 

hat. Betrifft ein Antrag eine Angelegen-

heit, die nicht in den Aufgabenbereich 

der Stadt Halle (Saale) fällt, ist der An-

trag nach der Möglichkeit zur Begrün-

dung ohne Sachdebatte durch Be-

schluss des Stadtrates von der 

Tagesordnung abzusetzen.  

 
  

§ 3 

Öffentlichkeit von Sitzungen 

§ 4 

Öffentlichkeit von Sitzungen 

  

(1) Jedermann hat das Recht, an öffentlichen 
Sitzungen des Stadtrates als Zuhörer teil-
zunehmen. 

 
(2) Ist der Raum für die Zuhörer besetzt, 

können weitere Interessenten zurückge-
wiesen werden. 

 
(3) Zuhörer sind außer im Falle des § 1a 

(Einwohnerfragestunde) nicht berechtigt, 
in Sitzungen das Wort zu ergreifen, sich 
selbst an den Beratungen zu beteiligen 

(1) Jedermann hat das Recht, an öffentlichen 
Sitzungen des Stadtrates als Zuhörer teil-
zunehmen. 

 
(2) Ist der Raum für die Zuhörer besetzt, 

können weitere Interessenten zurückge-
wiesen werden. 

 

(3) Zuhörer sind außer im Falle des § 1a 2 
(Einwohnerfragestunde) nicht berechtigt, 
in Sitzungen das Wort zu ergreifen, sich 
selbst an den Beratungen zu beteiligen 

-II 

1 

-1 
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oder durch Beifall oder Missfallensäuße-
rungen jedweder Art zu versuchen, die 
Beratungen zu beeinflussen. 

 

oder durch Beifall oder Missfallensäuße-
rungen jedweder Art zu versuchen, die 
Beratungen zu beeinflussen. 

 

  

§ 4 

Berichterstattung durch Presse, Rundfunk 

und ähnliche Medien 

§ 5 

Berichterstattung durch Presse, Rundfunk 

und ähnliche Medien 
  

(1) Presse, Rundfunk und ähnliche Medien 
dürfen über den Verlauf öffentlicher Sit-
zungen des Stadtrates berichten. Dieses 
Recht schließt Ton- und Bildübertragun-
gen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen 
ein, wenn sie den Sitzungsverlauf nicht 
beeinträchtigen. Sie sind dem Vorsitzen-
den vorher anzuzeigen. Dieser ist berech-
tigt, Auflagen, die der Aufrechterhaltung 
der Ordnung in der Sitzung dienen, zu er-
teilen.  

 
(2) Das Recht aus § 4 Abs. 1 S. 2 kann unter 

der Voraussetzung eingeschränkt werden, 
dass mindestens 1/4 der anwesenden 
Stadträte den Ton- und Bildübertragungen 
oder Ton- und Bildaufzeichnungen wider-
spricht. Wenn nur einzelne Stadtratsmit-
glieder den Ton- und Bildübertragungen 
oder Ton- und Bildaufzeichnungen wider-
sprechen, sind Ton- und Bildübertragun-
gen oder Ton- und Bildaufzeichnungen 
mit der Auflage zu gestatten, dass die 
Redebeiträge dieser Stadtratsmitglieder 
nicht übertragen bzw. aufgezeichnet wer-
den dürfen. 

 
(3)  Unter den in Abs. 1 und 2 genannten Vo-

raussetzungen sind auch durch den Stadt-
rat und die Ausschüsse veranlasste Ton- 
und Bildübertragungen sowie Ton- und 
Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzungen 
zulässig. 

 

(1) Presse, Rundfunk und ähnliche Medien 
dürfen über den Verlauf öffentlicher Sit-
zungen des Stadtrates berichten. Dieses 
Recht schließt Ton- und Bildübertragun-
gen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen 
ein, wenn sie den Sitzungsverlauf nicht 
beeinträchtigen. Sie sind dem Vorsitzen-
den vorher anzuzeigen. Dieser ist berech-
tigt, Auflagen, die der Aufrechterhaltung 
der Ordnung in der Sitzung dienen, zu er-
teilen.  

 

(2) Das Recht aus § 4 5 Abs. 1 S. 2 kann 
unter der Voraussetzung eingeschränkt 
werden, dass mindestens 1/4 der anwe-
senden Stadträte den Ton- und Bildüber-
tragungen oder Ton- und Bildaufzeich-
nungen widerspricht. Wenn nur einzelne 
Stadtratsmitglieder den Ton- und Bild-
übertragungen oder Ton- und Bildauf-
zeichnungen widersprechen, sind Ton- 
und Bildübertragungen oder Ton- und 
Bildaufzeichnungen mit der Auflage zu 
gestatten, dass die Redebeiträge dieser 
Stadtratsmitglieder nicht übertragen bzw. 
aufgezeichnet werden dürfen. 

 
(3)  Unter den in Abs. 1 und 2 genannten Vo-

raussetzungen sind auch durch den Stadt-
rat und die Ausschüsse veranlasste Ton- 
und Bildübertragungen sowie Ton- und 
Bildaufzeichnungen öffentlicher Sitzungen 
zulässig. 

 
  

§ 5 

Ausschluss der Öffentlichkeit  

§ 6 

Ausschluss der Öffentlichkeit 

  

(1) In nicht öffentlicher Sitzung ist zu beraten 
und zu entscheiden über alle Angelegen-
heiten, bei deren Behandlung das öffentli-
che Wohl oder berechtigte Interessen 
Einzelner berührt werden. Sofern nicht im 

(1) In nicht öffentlicher Sitzung ist über alle 

Angelegenheiten zu beraten und zu ent-
scheiden, bei deren Behandlung das öf-
fentliche Wohl oder berechtigte Interes-

sen Einzelner den Ausschluss der 

1 

-1 

1 

- 
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Einzelfall das öffentliche Wohl oder be-
rechtigte Interessen Einzelner unberührt 
bleiben, ist die Öffentlichkeit in der Regel 
bei folgenden Gruppen von Angelegenhei-
ten ausgeschlossen: 

 

 

 

 

 

 
 

a) Personalangelegenheiten, 

b) Grundstücksangelegenheiten und 
Ausübung des Vorkaufsrechts,  

c) Umlegungsangelegenheiten, 

d) Kreditangelegenheiten und Bürg-
schaften, 

e) Bestellungen von Sicherheiten für 
Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu 
achtende Rechtsgeschäfte, 

f) Rechtsstreitigkeiten der Stadt, per-
sönliche Eingabeangelegenheiten 
Einzelner,  

g) Vergabeentscheidungen. 

 
(2) Tagesordnungspunkte für nicht öffentliche 

Sitzungen sind so anzugeben, dass der 
Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht ge-
fährdet wird. 

 
(3) Auf Hinweis kann durch den Vorsitzenden 

des Stadtrates für einzelne Angelegenhei-
ten die Öffentlichkeit unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 ausgeschlos-
sen werden. 

Öffentlichkeit erfordern. berührt werden. 
Sofern nicht im Einzelfall das öffentliche 
Wohl oder berechtigte Interessen Einzel-
ner unberührt bleiben, ist die Öffentlichkeit 
in der Regel bei folgenden Gruppen von 

Angelegenheiten ausgeschlossen: Soweit 

das öffentliche Wohl oder berechtigte 

Interessen Einzelner dies erfordern, 

werden insbesondere in nicht öffentli-

cher Sitzung behandelt:  

 
a) Personalangelegenheiten, 

b) Grundstücksangelegenheiten und 
Ausübung des Vorkaufsrechts,  

c) Umlegungsangelegenheiten, 

d) Kreditangelegenheiten und Bürg-
schaften, 

e) Bestellungen von Sicherheiten für 
Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu 
achtende Rechtsgeschäfte, 

f) Rechtsstreitigkeiten der Stadt, per-
sönliche Eingabeangelegenheiten 
Einzelner,  

g) Vergabeentscheidungen. 
 
(2) Tagesordnungspunkte für nicht öffentliche 

Sitzungen sind so anzugeben, dass der 
Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht ge-
fährdet wird. 

 
(3) Auf Hinweis kann durch den Vorsitzenden 

des Stadtrates für einzelne Angelegenhei-
ten die Öffentlichkeit unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 ausgeschlos-
sen werden. 

 

  

§ 6 

Sitzungsleitung und -verlauf 

§ 7 

Sitzungsleitung und -verlauf 

  

(1)  Der Vorsitzende des Stadtrates leitet die 
Verhandlungen des Stadtrates im Rah-
men dieser Geschäftsordnung. Er ruft die 
Verhandlungsgegenstände auf und stellt 
sie zur Beratung und Beschlussfassung. 
Der Vorsitzende des Stadtrates kann 
zeitweise die Leitung an seinen Stellver-
treter abgeben. 

 
(2) Die Sitzungen des Stadtrates sind grund-

sätzlich in folgender Reihenfolge durchzu-
führen: 

(1)  Der Vorsitzende des Stadtrates leitet die 
Verhandlungen des Stadtrates im Rah-
men dieser Geschäftsordnung. Er ruft die 
Verhandlungsgegenstände auf und stellt 
sie zur Beratung und Beschlussfassung. 
Der Vorsitzende des Stadtrates kann 
zeitweise die Leitung an seinen Stellver-
treter abgeben. 

 
(2) Die Sitzungen des Stadtrates sind grund-

sätzlich in folgender Reihenfolge durchzu-
führen: 

1 



8 
 

aktuelle Fassung Neufassung 

  

 
öffentlicher Sitzungsteil 

 
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der  Beschlussfähigkeit, 

b) Feststellung der Tagesordnung, 

c) Entscheidung über Einwendungen, 
gegen die Niederschrift und Bestäti-
gung der Niederschrift, 

d) Bekanntgabe der in nicht öffentlichen 
Sitzungen gefassten Beschlüsse, so-
fern nicht  das öffentliche Wohl 
oder berechtigte Interessen Einzelner 
entgegenstehen, 

e) Bericht des Oberbürgermeisters (bei 
Bedarf), 

f) Aussprache zum Bericht des Oberbür-
germeisters (auf Verlangen), 

g) Beschlussvorlagen,  

h) Wiedervorlagen, 
i) Anträge von Fraktionen und Stadträ-

ten, 

j) schriftliche Anfragen von Fraktionen 
und Stadträten,  

k) Mitteilungen, 
l) mündliche Anfragen von Stadträten, 

m) Anregungen, 

n) Anträge auf Akteneinsicht, 

 
 

nicht öffentlicher Sitzungsteil 

 
a) Feststellung der Tagesordnung,  

b) Entscheidung über Einwendungen 
gegen die Niederschrift und Bestäti-
gung der Niederschrift,  

c) Bericht des Oberbürgermeisters (bei 
Bedarf),  

d) Aussprache zum Bericht des Oberbür-
germeisters (auf Verlangen), 

e) Beschlussvorlagen,  

f) Wiedervorlagen,  

g) Anträge von Fraktionen und Stadträ-
ten,  

h) schriftliche Anfragen von Fraktionen 
und Stadträten,  

i) Mitteilungen,  

j) mündliche Anfragen von Stadträten,  

k) Anregungen.  

 

 

 
öffentlicher Sitzungsteil 

 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit, 

2. Feststellung der Tagesordnung, 

3. Entscheidung über Einwendungen, 
gegen die Niederschrift und Bestäti-
gung der Niederschrift, 

4. Bekanntgabe der in nicht öffentlichen 
Sitzungen gefassten Beschlüsse, 
sofern nicht  das öffentliche Wohl 
oder berechtigte Interessen Einzel-
ner entgegenstehen, 

5. Bericht des Oberbürgermeisters (bei 
Bedarf), 

6. Aussprache zum Bericht des Ober-
bürgermeisters (auf Verlangen), 

7. Beschlussvorlagen,  

8. Wiedervorlagen, 

9. Anträge von Fraktionen und Stadträ-
ten, 

j) schriftliche Anfragen von Fraktionen 
und Stadträten,  

10. Mitteilungen, 

11. mündliche Anfragen von Fraktio-

nen und Stadträten, 

12. Anregungen, 

13. Anträge auf Akteneinsicht, 

 

nicht öffentlicher Sitzungsteil 

 
a) Feststellung der Tagesordnung,  

14. Entscheidung über Einwendungen 
gegen die Niederschrift und Bestäti-
gung der Niederschrift,  

15. Bericht des Oberbürgermeisters (bei 
Bedarf),  

16. Aussprache zum Bericht des Ober-
bürgermeisters (auf Verlangen), 

17. Beschlussvorlagen,  

18. Wiedervorlagen,  

19. Anträge von Fraktionen und Stadträ-
ten,  

h) schriftliche Anfragen von Fraktionen 
und Stadträten,  

20. Mitteilungen,  

21. mündliche Anfragen von Fraktionen 
und Stadträten,  

22. Anregungen.  

1 

1 
1 
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Sofern eine Sitzung nur einen nicht öf-
fentlichen Teil beinhaltet, sind zu Beginn 
die Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
und die Beschlussfähigkeit festzustellen. 

 
(3) Auf Verlangen einer Fraktion findet eine 

Aussprache zum Bericht des Oberbür-
germeisters statt. Pro Fraktion sind je-
weils zwei Redebeiträge mit einer maxi-
malen Dauer von 3 Minuten zulässig. 
Gegenstand der Aussprache sind aus-
schließlich Sachverhalte, die sich auf In-
halte aus dem Bericht des Oberbürger-
meisters beziehen. 

 
(4) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung 

(öffentlicher und nicht öffentlicher Teil) 
kommen in der festgelegten Reihenfolge 
zur Beratung und Abstimmung. Der Ta-
gesordnungspunkt „Verschiedenes‘‘ ist 
unzulässig. 

 
 

Sofern eine Sitzung nur einen nicht öf-
fentlichen Teil beinhaltet, sind zu Beginn 
die Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
und die Beschlussfähigkeit festzustellen. 

 
(3) Auf Verlangen einer Fraktion findet eine 

Aussprache zum Bericht des Oberbür-
germeisters statt. Pro Fraktion sind je-
weils zwei Redebeiträge mit einer maxi-
malen Dauer von 3 Minuten zulässig. 
Gegenstand der Aussprache sind aus-
schließlich Sachverhalte, die sich auf In-
halte aus dem Bericht des Oberbürger-
meisters beziehen. 

 
(4) Die einzelnen Punkte der Tagesordnung 

(öffentlicher und nicht öffentlicher Teil) 
kommen in der festgelegten Reihenfolge 
zur Beratung und Abstimmung. Der Ta-
gesordnungspunkt „Verschiedenes‘‘ ist 
unzulässig. 

 

§ 7  

Anträge und Anfragen 

§ 8 

Anträge und Anfragen 
  

(1) Jedes Mitglied, jede Fraktion und jeder 
Ausschuss des Stadtrates ist berechtigt, 
Anträge einzubringen und im Rahmen des 
§ 43 Abs. 3 S. 2 KVG LSA Anfragen zu 
stellen. 

 
(2) Anträge müssen 21 Tage vor der Sitzung 

beim Team Ratsangelegenheiten einge-
gangen sein – ausgenommen sind Anträ-
ge auf Akteneinsicht nach § 17. Anträge 
können vom Antragsteller entweder für 
eine Vorberatung in den Ausschüssen 
oder direkt für eine Beschlussfassung im 
nach der Hauptsatzung zuständigen Gre-
mium eingereicht werden. Bei Anträgen 
muss eine schriftliche Stellungnahme am 
Freitag, 13:00 Uhr, vor dem Sitzungster-
min den Fraktionen und fraktionslosen 
Stadträten übergeben werden. 

 

 

 
(3) Schriftliche Anfragen sollen 21 Tage vor 

der Sitzung beim Team Ratsangelegen-
heiten eingegangen sein, damit eine 
schriftliche Antwort bis zur Sitzung ermög-
licht wird. Ist eine schriftliche Beantwor-

(1) Jedes Mitglied, jede Fraktion und jeder 
Ausschuss des Stadtrates ist berechtigt, 
Anträge einzubringen und im Rahmen des 
§ 43 Abs. 3 S. 2 KVG LSA Anfragen zu 
stellen. 

 
(2) Anträge müssen 21 Tage vor der Sitzung 

beim Team Ratsangelegenheiten einge-
gangen sein – ausgenommen sind Anträ-

ge auf Akteneinsicht nach § 17 18. Anträ-
ge können vom Antragsteller entweder für 
eine Vorberatung in den Ausschüssen 
oder direkt für eine Beschlussfassung im 
nach der Hauptsatzung zuständigen Gre-
mium eingereicht werden. Bei Anträgen 
muss eine schriftliche Stellungnahme am 
Freitag, 13:00 Uhr, vor dem Sitzungster-

min den Mitgliedern des Stadtrates und 

den Fraktionen und fraktionslosen Stadt-

räten übergeben entsprechend § 1 Abs. 

3 bereitgestellt werden. 

 
(3) Schriftliche Anfragen sollen 21 Tage vor 

der Sitzung beim Team Ratsangelegen-
heiten eingegangen sein, damit eine 
schriftliche Antwort bis zur Sitzung ermög-
licht wird. Ist eine schriftliche Beantwor-
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tung bis zum Freitag, 13:00 Uhr, vor dem 
Sitzungstermin nicht möglich, so ist dies 
dem Fragesteller mit der Begründung in 
der Sitzung mitzuteilen und die Beantwor-
tung unverzüglich nachzuholen. Die Be-
gründung der Verspätung ist in der schrift-
lichen Antwort der Verwaltung 
anzuführen. Während der Stadtratssit-
zung sind dem Einbringer Nachfragen ge-
stattet. Eine Diskussion zu den Anfragen 
und deren Antworten soll nicht stattfinden. 

 
(4) Während der Sitzung können mündliche 

Anfragen gestellt werden. Sie sind zu Pro-
tokoll zu nehmen. Mündliche Anfragen, 
die zwei Tage vor der Sitzung des Stadt-
rates beim Team Ratsangelegenheiten 
schriftlich angekündigt worden sind, sollen 
in der Sitzung durch die Verwaltung be-
antwortet werden. Gestellte Anfragen 
werden spätestens innerhalb eines Mo-
nats schriftlich beantwortet, sofern die 
Verwaltung sie nicht sofort beantwortet. 

 

tung bis zum Freitag, 13:00 Uhr, vor dem 
Sitzungstermin nicht möglich, so ist dies 
dem Fragesteller mit der Begründung in 
der Sitzung mitzuteilen und die Beantwor-
tung unverzüglich nachzuholen. Die Be-
gründung der Verspätung ist in der schrift-
lichen Antwort der Verwaltung 
anzuführen. Während der Stadtratssit-
zung sind dem Einbringer Nachfragen ge-
stattet. Eine Diskussion zu den Anfragen 
und deren Antworten soll nicht stattfinden. 

 

(4) Jedes Mitglied des Stadtrates ist be-

rechtigt, in der Sitzung zwei mündliche 

Anfragen an den Oberbürgermeister zu 

richten. Während der Sitzung können 
mündliche Anfragen gestellt werden. Sie 
sind zu Protokoll zu nehmen. Mündliche 
Anfragen, die zwei Tage vor der Sitzung 
des Stadtrates beim Team Ratsangele-
genheiten schriftlich angekündigt worden 
sind, sollen in der Sitzung durch die Ver-

waltung beantwortet werden. Für die An-

fragen und deren Beantwortung steht 

je Sitzung ein Zeitraum von einer hal-

ben Stunde zur Verfügung. Gestellte 
Anfragen werden spätestens innerhalb ei-
nes Monats schriftlich beantwortet, sofern 
die Verwaltung sie nicht sofort beantwor-
tet. 

  

§ 8 

Aktuelle Stunde 

§ 9 

Aktuelle Stunde 

  

(1)  Auf Antrag des Oberbürgermeisters oder 
einer Fraktion wird eine aktuelle Stunde 
durchgeführt. Die aktuelle Stunde soll im 
Regelfall vor dem Bericht des Oberbür-
germeisters abgehalten werden, über 
Ausnahmen entscheidet der Stadtrat mit 
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 
(2)  Die aktuelle Stunde dient dem vorläufigen 

Austausch von Meinungen und der ge-
genseitigen Unterrichtung zwischen den 
Mitgliedern des Stadtrates und der Ver-
waltung. Gegenstand kann nur ein aktuel-
les kommunalpolitisches Thema oder Er-
eignis sein, welches nicht zur 
Beschlussfassung dem Stadtrat vorliegt. 
Beschlüsse können nicht gefasst werden. 

 
(3)  Die aktuelle Stunde ist bis zum Freitag, 

(1)  Auf Antrag des Oberbürgermeisters oder 
einer Fraktion wird eine aktuelle Stunde 
durchgeführt. Die aktuelle Stunde soll im 
Regelfall vor dem Bericht des Oberbür-
germeisters abgehalten werden, über 
Ausnahmen entscheidet der Stadtrat mit 
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 
(2)  Die aktuelle Stunde dient dem vorläufigen 

Austausch von Meinungen und der ge-
genseitigen Unterrichtung zwischen den 
Mitgliedern des Stadtrates und der Ver-
waltung. Gegenstand kann nur ein aktuel-
les kommunalpolitisches Thema oder Er-
eignis sein, welches nicht zur 
Beschlussfassung dem Stadtrat vorliegt. 
Beschlüsse können nicht gefasst werden. 

 
(3)  Die aktuelle Stunde ist bis zum Freitag, 

1 
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13:00 Uhr, in der Woche vor der Stadt-
ratssitzung zu beantragen. Der Antrag 
muss ein konkretes kommunalpolitisches 
Thema oder Ereignis von aktuellem Inte-
resse und eine Begründung enthalten.  

 
(4)  An einem Sitzungstag findet nur eine ak-

tuelle Stunde zu einem Thema statt. Sind 
vor einer Ratssitzung mehrere Anträge 
auf Durchführung einer aktuellen Stunde 
eingegangen, ist das zuerst fristgerecht 
angemeldete Thema zu behandeln. Über 
Ausnahmen entscheidet der Stadtrat mit 
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 

(5) Die Dauer der Aussprache ist auf 1 Stun-
de beschränkt. Für die Redezeit findet § 9 
Abs. 5 S. 3 Anwendung. Mit der Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder des Stadtrates 
kann die Dauer der Aussprache und die 
Redezeit verlängert werden. 

 

13:00 Uhr, in der Woche vor der Stadt-
ratssitzung zu beantragen. Der Antrag 
muss ein konkretes kommunalpolitisches 
Thema oder Ereignis von aktuellem Inte-
resse und eine Begründung enthalten.  

 
(4)  An einem Sitzungstag findet nur eine ak-

tuelle Stunde zu einem Thema statt. Sind 
vor einer Ratssitzung mehrere Anträge 
auf Durchführung einer aktuellen Stunde 
eingegangen, ist das zuerst fristgerecht 
angemeldete Thema zu behandeln. Über 
Ausnahmen entscheidet der Stadtrat mit 
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 

(5) Die Dauer der Aussprache ist auf 1 Stun-

de beschränkt. Für Die Redezeit für den 

einzelnen Wortbeitrag beträgt 3 Minu-

ten. findet § 9  Abs. 5 S. 3 Anwendung. 
Mit der Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der des Stadtrates kann die Dauer der 
Aussprache und die Redezeit verlängert 
werden. 

 
  

§ 9  

Beratung der Sitzungsgegenstände  

§ 10  

Beratung der Sitzungsgegenstände 

  

(1) Vor der Beratung über Beschlussvorlagen 
soll der Oberbürgermeister oder ein von 
ihm Beauftragter die jeweilige Vorlage er-
läutern bzw. begründen. Bei Anträgen ist 
dem Antragsteller bzw. einem von ihm 
beauftragten Stadtrat gleichermaßen die 
Möglichkeit zur Begründung bzw. Erläute-
rung einzuräumen. Erst danach sind Ge-
schäftsordnungsanträge auf Nichtbehand-
lung, Verweisung, Vertagung oder 
Absetzung von der Tagesordnung zuläs-
sig. Dann fordert der Vorsitzende des 
Stadtrates zu Wortmeldungen auf. Er er-
teilt das Wort grundsätzlich in der Reihen-
folge der durch Handhebung angezeigten 
Wortmeldungen. Beschlussvorlagen kön-
nen vom Oberbürgermeister und Anträge 
vom Antragsteller bis zum Beginn der Ab-
stimmung geändert oder zurückgezogen 
werden. Mit Rücknahme der Vorlage bzw. 
des Antrages werden Änderungsanträge 
hierzu gegenstandslos. 

 
(2) Außer der Reihe wird das Wort erteilt zum 

Stellen von Anträgen zur Geschäftsord-

(1) Vor der Beratung über Beschlussvorlagen 
soll der Oberbürgermeister oder ein von 
ihm Beauftragter die jeweilige Vorlage er-
läutern bzw. begründen. Bei Anträgen ist 
dem Antragsteller bzw. einem von ihm 
beauftragten Stadtrat gleichermaßen die 
Möglichkeit zur Begründung bzw. Erläute-
rung einzuräumen. Erst danach sind Ge-
schäftsordnungsanträge auf Nichtbehand-
lung, Verweisung, Vertagung oder 
Absetzung von der Tagesordnung zuläs-
sig. Dann fordert der Vorsitzende des 
Stadtrates zu Wortmeldungen auf. Er er-
teilt das Wort grundsätzlich in der Reihen-
folge der durch Handhebung angezeigten 
Wortmeldungen. Beschlussvorlagen kön-
nen vom Oberbürgermeister und Anträge 
vom Antragsteller bis zum Beginn der Ab-
stimmung geändert oder zurückgezogen 
werden. Mit Rücknahme der Vorlage bzw. 
des Antrages werden Änderungsanträge 
hierzu gegenstandslos. 

 
(2) Außer der Reihe wird das Wort erteilt zum 

Stellen von Anträgen zur Geschäftsord-

II 
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nung und zur Berichtigung eigener Anga-
ben. 

 
(3) Die Mitglieder des Stadtrates, die wegen 

eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 33 
KVG LSA von der Beratung und Abstim-
mung ausgeschlossen sein könnten, ha-
ben dies dem Vorsitzenden des Stadtra-
tes vor Beginn der Sitzung unaufgefordert 
mitzuteilen und für den jeweiligen Tages-
ordnungspunkt den Sitzungsraum zu ver-
lassen. Bei öffentlicher Sitzung kann sich 
das Mitglied in dem für Zuhörer bestimm-
ten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. 

 
(4) Ein Mitglied des Stadtrates darf in der 

Sitzung nur dann sprechen, wenn ihm der 
Vorsitzende des Stadtrates das Wort er-
teilt. Das Wort zu derselben Angelegen-
heit kann nur zweimal erteilt werden. Soll-
te der Oberbürgermeister oder ein von 
ihm Beauftragter das Wort ergriffen ha-
ben und neue Aussagen zur Sache ge-
macht oder einen Stadtrat persönlich an-
gesprochen haben, so steht bei ersterem 
allen, bei letzterem dem Betroffenen un-
abhängig von Satz 2 das Recht auf ein-
malige weitere Worterteilung zu.  

 
(5) Die Anrede ist an den Stadtrat, nicht an 

das Publikum zu richten. Die Redner ha-
ben sich an den zur Beratung stehenden 
Antrag zu halten. Die Redezeit beträgt für 
den Oberbürgermeister, Fraktionsvorsit-
zende bzw. einen von ihm benannten Ver-
treter und Ausschussvorsitzende bzw. ei-
nen vom Ausschuss benannten Vertreter 
5 Minuten, für die übrigen Mitglieder des 
Stadtrates 3 Minuten. Auf Beschluss des 
Stadtrates kann die Redezeit verlängert 
oder begrenzt werden. 

 

 

 
(6) Der Stadtrat kann mit einfacher Mehrheit 

der anwesenden Mitglieder beschließen, 
zu einzelnen Punkten der Tagesordnung 
Sachverständige, Interessenvertreter und 
durch den Stadtrat in die Ausschüsse be-
rufene sachkundige Einwohner zu hören.  

 

Sachverständige sind unabhängige natür-
liche Personen, die auf einem oder meh-

nung und zur Berichtigung eigener Anga-
ben. 

 
(3) Die Mitglieder des Stadtrates, die wegen 

eines Mitwirkungsverbotes gemäß § 33 
KVG LSA von der Beratung und Abstim-
mung ausgeschlossen sein könnten, ha-
ben dies dem Vorsitzenden des Stadtra-
tes vor Beginn der Sitzung unaufgefordert 
mitzuteilen und für den jeweiligen Tages-
ordnungspunkt den Sitzungsraum zu ver-
lassen. Bei öffentlicher Sitzung kann sich 
das Mitglied in dem für Zuhörer bestimm-
ten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. 

 
(4) Ein Mitglied des Stadtrates darf in der 

Sitzung nur dann sprechen, wenn ihm der 
Vorsitzende des Stadtrates das Wort er-
teilt. Das Wort zu derselben Angelegen-
heit kann nur zweimal erteilt werden. Soll-
te der Oberbürgermeister oder ein von 
ihm Beauftragter das Wort ergriffen ha-
ben und neue Aussagen zur Sache ge-
macht oder einen Stadtrat persönlich an-
gesprochen haben, so steht bei ersterem 
allen, bei letzterem dem Betroffenen un-
abhängig von Satz 2 das Recht auf ein-
malige weitere Worterteilung zu.  

 
(5) Die Anrede ist an den Stadtrat, nicht an 

das Publikum zu richten. Die Redner ha-
ben sich an den zur Beratung stehenden 
Antrag zu halten. Die Redezeit beträgt für 
den Oberbürgermeister, Fraktionsvorsit-
zende bzw. einen von ihm benannten Ver-
treter und Ausschussvorsitzende bzw. ei-
nen vom Ausschuss benannten Vertreter 
5 Minuten, für die übrigen Mitglieder des 

Stadtrates für die erstmalige Einbrin-

gung einer Angelegenheit 5 Minuten, 

im Übrigen 3 Minuten. Auf Beschluss 
des Stadtrates kann die Redezeit verlän-
gert oder begrenzt werden. 

 
(6) Der Stadtrat kann mit einfacher Mehrheit 

der anwesenden Mitglieder beschließen, 
zu einzelnen Punkten der Tagesordnung 
Sachverständige, Interessenvertreter und 
durch den Stadtrat in die Ausschüsse be-
rufene sachkundige Einwohner zu hören.  

 

Sachverständige sind unabhängige natür-
liche Personen, die auf einem oder meh-
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reren bestimmten Gebieten über beson-
dere Sachkunde und Erfahrung verfügen, 
die sie befähigen, allgemeingültige Aus-
sagen zu einem ihnen unterbreiteten 
Sachverhalt zu treffen. 

 

Interessenvertreter sind Personen, die 
rechtlich zulässig Einzelne, Gruppen, Ini-
tiativen oder Unternehmen vertreten. 

 
Wird der betreffende Tagesordnungs-
punkt nicht öffentlich behandelt, so haben 
die Sachverständigen, Interessenvertreter 
und in die Ausschüsse berufenen sach-
kundigen Einwohner nach der Anhörung 
den Sitzungsraum zu verlassen. 

 
(7) Bis zum Beginn der Abstimmung über 

einen Verhandlungsgegenstand können 
der Oberbürgermeister und jedes Mitglied 
des Stadtrates Änderungsanträge zu ei-
nem Verhandlungsgegenstand stellen. 
Die Änderungsanträge müssen einen ab-
stimmungsfähigen Beschlusstext enthal-
ten und dem Vorsitzenden des Stadtrates 
in Textform vorliegen. 

reren bestimmten Gebieten über beson-
dere Sachkunde und Erfahrung verfügen, 
die sie befähigen, allgemeingültige Aus-
sagen zu einem ihnen unterbreiteten 
Sachverhalt zu treffen. 

 

Interessenvertreter sind Personen, die 
rechtlich zulässig Einzelne, Gruppen, Ini-
tiativen oder Unternehmen vertreten. 

 
Wird der betreffende Tagesordnungs-
punkt nicht öffentlich behandelt, so haben 
die Sachverständigen, Interessenvertreter 
und in die Ausschüsse berufenen sach-
kundigen Einwohner nach der Anhörung 
den Sitzungsraum zu verlassen. 

 
(7) Bis zum Beginn der Abstimmung über 

einen Verhandlungsgegenstand können 
der Oberbürgermeister und jedes Mitglied 
des Stadtrates Änderungsanträge zu ei-
nem Verhandlungsgegenstand stellen. 
Die Änderungsanträge müssen einen ab-
stimmungsfähigen Beschlusstext enthal-
ten und dem Vorsitzenden des Stadtrates 
in Textform vorliegen. 

 

(8) Jedes Mitglied des Stadtrates ist be-

rechtigt, nach der Abstimmung das 

Wort zu einer persönlichen Erklärung 

zu ergreifen, um Angriffe und Äuße-

rungen, die sich auf ihre/seine Person 

beziehen, zurückzuweisen, eigene 

Ausführungen richtigzustellen oder 

die Motive für die eigene Stimmabga-

be zu erläutern. Sie darf nicht länger 

als 2 Minuten dauern. 

 

  

§ 10 

Geschäftsordnungsanträge 

§ 11 

Geschäftsordnungsanträge 

  

(1) Folgende Geschäftsordnungsanträge 
können jederzeit gestellt werden: 

 
a) Schluss der Aussprache und Abstim-

mung,  
b) Abschluss der Rednerliste,  
c) Verweisung an einen Ausschuss oder 

den Oberbürgermeister im Rahmen 
der Zuständigkeitsordnung, 

d) Absetzung einer Angelegenheit von 

(1) Folgende Geschäftsordnungsanträge 
können jederzeit gestellt werden: 

 
a) Schluss der Aussprache und Abstim-

mung,  
b) Abschluss der Rednerliste,  
c) Verweisung an einen Ausschuss oder 

den Oberbürgermeister im Rahmen 
der Zuständigkeitsordnung, 

d) Absetzung einer Angelegenheit von 

• 
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der Tagesordnung oder Vertagung,  
e) Begrenzung oder Verlängerung der 

Redezeit, 
f) Unterbrechung oder Aufhebung der 

Sitzung, 
g) Widerspruch gegen die Entscheidun-

gen des Vorsitzenden gemäß § 24, 
h) Fortführung der Tagesordnung wegen 

eingetretener Erledigung einer Ange-
legenheit, 

i) Nichtbehandlung, 
j) Ausschluss oder Wiederherstellung 

der Öffentlichkeit, 
k) Übertragung zur Entscheidung an den 

Oberbürgermeister oder den zuständi-
gen beschließenden Ausschuss. 

 
(2) Wird eine Angelegenheit ohne Vorbera-

tung in einem Ausschuss im Stadtrat er-
örtert, muss sie auf Verlangen des Vor-
sitzenden des Stadtrates, des 
Oberbürgermeisters oder einer Fraktion 
zur Vorberatung an den oder die zustän-
digen Ausschüsse verwiesen werden. 
Die gemäß Satz 1 verwiesenen Angele-
genheiten sind in der nächsten bei Ein-
haltung der Fristen erreichbaren Fach-
ausschusssitzung zu beraten und nach 
den abschließenden Beratungen in den 
Fachausschüssen dem Stadtrat unver-
züglich zur Beschlussfassung wieder 
vorzulegen. Bei fehlender abschließen-
der Beratung in den Fachausschüssen 
hat die Wiedervorlage spätestens zu der 
im sechsten Monat nach der Verweisung 
stattfindenden Stadtratssitzung zu erfol-
gen. 

 
(3) Im Übrigen berät und entscheidet der 

Stadtrat über Geschäftsordnungsanträge 
vorab. 

 Jeder Stadtrat kann zu demselben Ta-
gesordnungspunkt nur einen Antrag auf 
Schluss der Aussprache und Abstim-
mung, Verweisung oder Vertagung stel-
len.  

 
(4) Meldet sich ein Stadtrat zur Geschäfts-

ordnung durch Heben beider Hände, so 
muss ihm das Wort außerhalb der Reihe 
erteilt werden. Es darf dadurch kein 
Redner unterbrochen werden. Zu Ge-
schäftsordnungsanträgen kann nur je-

der Tagesordnung oder Vertagung,  
e) Begrenzung oder Verlängerung der 

Redezeit, 
f) Unterbrechung oder Aufhebung der 

Sitzung, 
g) Widerspruch gegen die Entscheidun-

gen des Vorsitzenden gemäß § 24 26, 
h) Fortführung der Tagesordnung wegen 

eingetretener Erledigung einer Ange-
legenheit, 

i) Nichtbehandlung, 
j) Ausschluss oder Wiederherstellung 

der Öffentlichkeit, 
k) Übertragung zur Entscheidung an den 

Oberbürgermeister oder den zuständi-
gen beschließenden Ausschuss. 

 
(2) Wird eine Angelegenheit ohne Vorbera-

tung in einem Ausschuss im Stadtrat er-
örtert, muss sie auf Verlangen des Vor-
sitzenden des Stadtrates, des 
Oberbürgermeisters oder einer Fraktion 
zur Vorberatung an den oder die zustän-
digen Ausschüsse verwiesen werden. 
Die gemäß Satz 1 verwiesenen Angele-
genheiten sind in der nächsten bei Ein-
haltung der Fristen erreichbaren Fach-
ausschusssitzung zu beraten und nach 
den abschließenden Beratungen in den 
Fachausschüssen dem Stadtrat unver-
züglich zur Beschlussfassung wieder 
vorzulegen. Bei fehlender abschließen-
der Beratung in den Fachausschüssen 
hat die Wiedervorlage spätestens zu der 
im sechsten Monat nach der Verweisung 
stattfindenden Stadtratssitzung zu erfol-
gen. 

 
(3) Im Übrigen berät und entscheidet der 

Stadtrat über Geschäftsordnungsanträge 
vorab. 

 Jeder Stadtrat kann zu demselben Ta-
gesordnungspunkt nur einen Antrag auf 
Schluss der Aussprache und Abstim-
mung, Verweisung oder Vertagung stel-
len.  

 
(4) Meldet sich ein Stadtrat zur Geschäfts-

ordnung durch Heben beider Hände, so 
muss ihm das Wort außerhalb der Reihe 
erteilt werden. Es darf dadurch kein 
Redner unterbrochen werden. Zu Ge-
schäftsordnungsanträgen kann nur je-

-II 
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weils ein Redner jeder Fraktion für oder 
gegen den Antrag das Wort ergreifen. 
Bemerkungen zur Geschäftsordnung 
dürfen nicht länger als 1 Minute dauern. 
Sie dürfen sich mit der Sache selbst 
nicht befassen. 

 Eine Aussprache zur Sache findet bis zur 
Abstimmung über den Geschäftsord-
nungsantrag nicht mehr statt. Ein Antrag 
auf Schluss der Aussprache bzw. auf 
Abschluss der Rednerliste kann nur von 
einem Stadtratsmitglied gestellt werden, 
das noch nicht zur Sache gesprochen 
hat. 

 
(5) Sofern ein Geschäftsordnungsantrag 

nach Buchstabe a), d), h), i) oder k) an-
genommen wird, ist die Rednerliste be-
endet. Es findet keine Aussprache mehr 
zur Sache statt. Sofern ein Geschäfts-
ordnungsantrag nach Buchstabe c) an-
genommen wird, darf 1 Stadtrat jeder 
Fraktion, die noch nicht gesprochen hat 
und jedes fraktionslose Mitglied des 
Stadtrates, welches noch nicht gespro-
chen hat, zur Sache reden. 

 

weils ein Redner jeder Fraktion für oder 
gegen den Antrag das Wort ergreifen. 
Bemerkungen zur Geschäftsordnung 
dürfen nicht länger als 1 Minute dauern. 
Sie dürfen sich mit der Sache selbst 
nicht befassen. 

 Eine Aussprache zur Sache findet bis zur 
Abstimmung über den Geschäftsord-
nungsantrag nicht mehr statt. Ein Antrag 
auf Schluss der Aussprache bzw. auf 
Abschluss der Rednerliste kann nur von 
einem Stadtratsmitglied gestellt werden, 
das noch nicht zur Sache gesprochen 
hat. 

 
(5) Sofern ein Geschäftsordnungsantrag 

nach Buchstabe a), d), h), i) oder k) an-
genommen wird, ist die Rednerliste be-
endet. Es findet keine Aussprache mehr 
zur Sache statt. Sofern ein Geschäfts-
ordnungsantrag nach Buchstabe c) an-
genommen wird, darf 1 Stadtrat jeder 
Fraktion, die noch nicht gesprochen hat 
und jedes fraktionslose Mitglied des 
Stadtrates, welches noch nicht gespro-
chen hat, zur Sache reden. 

 
  

§ 11 

Abstimmungen 

§ 12 

Abstimmungen 

  

(1) Nach Schluss der Beratung oder nach 
Annahme des Antrages auf Schluss der 
Aussprache und Abstimmung lässt der 
Vorsitzende des Stadtrates über die Sa-
che abstimmen. Ausgangspunkt der Ab-
stimmung ist der Antrag des Einbringers. 

 
(2) Über jeden Antrag oder jede Beschluss-

vorlage ist gesondert abzustimmen. Meh-
rere inhaltlich zusammenhängende und 
gleichartige Anträge oder Beschlussvorla-
gen können in einem Abstimmungsgang 
abgehandelt werden, wenn niemand wi-
derspricht. Enthält eine Beschlussvorlage 
oder ein Antrag mehrere Unterpunkte, so 
ist darüber insgesamt abzustimmen, es 
sei denn, eine Fraktion oder der Oberbür-
germeister verlangt getrennte Abstim-
mung der Unterpunkte. 

 
(3) Bei mehreren Anträgen zu derselben Ge-

schäftsordnungsfrage oder zu derselben 

(1) Nach Schluss der Beratung oder nach 
Annahme des Antrages auf Schluss der 
Aussprache und Abstimmung lässt der 
Vorsitzende des Stadtrates über die Sa-
che abstimmen. Ausgangspunkt der Ab-
stimmung ist der Antrag des Einbringers. 

 
(2) Über jeden Antrag oder jede Beschluss-

vorlage ist gesondert abzustimmen. Meh-
rere inhaltlich zusammenhängende und 
gleichartige Anträge oder Beschlussvorla-
gen können in einem Abstimmungsgang 
abgehandelt werden, wenn niemand wi-
derspricht. Enthält eine Beschlussvorlage 
oder ein Antrag mehrere Unterpunkte, so 
ist darüber insgesamt abzustimmen, es 
sei denn, eine Fraktion oder der Oberbür-
germeister verlangt getrennte Abstim-
mung der Unterpunkte. 

 
(3) Bei mehreren Anträgen zu derselben Ge-

schäftsordnungsfrage oder zu derselben 

II 
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Sache ist zunächst über den weiterge-
henden Antrag abzustimmen. Welcher 
Antrag der weitergehende ist, entscheidet 
im Streitfall der Vorsitzende des Stadtra-
tes, ohne dass dagegen eine Anfech-
tungsmöglichkeit besteht. Bei gleich weit-
gehenden Anträgen ist über den zeitlich 
ersten zuerst abzustimmen. Der Antrag 
auf Schluss der Aussprache und Abstim-
mung geht dem Antrag auf Abschluss der 
Rednerliste vor; der Antrag auf Verwei-
sung in einen Ausschuss geht dem Antrag 
auf Vertagung vor. 

 
(4) Vor jeder Abstimmung über Vorlagen und 

Anträge hat der Vorsitzende des Stadtra-
tes den sich daraus ergebenden Be-
schlussvorschlag so zu formulieren, dass 
über ihn mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt  
werden kann. Unbenommen bleibt das 
Recht, sich bei der Abstimmung der 
Stimme zu enthalten. 

 
(5) Die Abstimmung erfolgt durch Handhe-

ben. Wird das Abstimmungsergebnis von 
einem Mitglied des Stadtrates unmittelbar 
nach der Bekanntgabe angezweifelt, so 
wird die Abstimmung sofort wiederholt. 
Jeder Stadtrat kann verlangen, dass in 
der Niederschrift zu vermerken ist, wie er 
sich bei der Abstimmung entschieden hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sache ist zunächst über den weiterge-
henden Antrag abzustimmen. Welcher 
Antrag der weitergehende ist, entscheidet 
im Streitfall der Vorsitzende des Stadtra-
tes, ohne dass dagegen eine Anfech-
tungsmöglichkeit besteht. Bei gleich weit-
gehenden Anträgen ist über den zeitlich 
ersten zuerst abzustimmen. Der Antrag 
auf Schluss der Aussprache und Abstim-
mung geht dem Antrag auf Abschluss der 
Rednerliste vor; der Antrag auf Verwei-
sung in einen Ausschuss geht dem Antrag 
auf Vertagung vor. 

 
(4) Vor jeder Abstimmung über Vorlagen und 

Anträge hat der Vorsitzende des Stadtra-
tes den sich daraus ergebenden Be-
schlussvorschlag so zu formulieren, dass 
über ihn mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt  
werden kann. Unbenommen bleibt das 
Recht, sich bei der Abstimmung der 
Stimme zu enthalten. 

 

(5) Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich 

mittels elektronischen Abstimmungs-

systems. Abstimmungsberechtigt sind 

nur die zum Zeitpunkt der Abstimmung 

im Sitzungssaal anwesenden Mitglie-

der des Stadtrates. Die Abstimmungs-

ergebnisse und das Abstimmungsver-

halten jedes einzelnen 

Stadtratsmitgliedes werden für alle 

Anwesenden unter Nennung von Na-

men und Fraktion in geeigneter Form 

angezeigt. Ist eine Nutzung des elekt-

ronischen Abstimmungssystems aus 

technischen Gründen nicht allen Mit-

gliedern des Stadtrates möglich, so er-

folgt die Abstimmung durch Handhe-

ben unter Verwendung von 

Stimmkarten. Wird das Abstimmungs-

ergebnis von einem Mitglied des Stadt-

rates unmittelbar nach der Bekanntga-

be angezweifelt, so wird die 

Abstimmung sofort wiederholt. Spei-

cherungen des persönlichen Stimm-

verhaltens sind nur bei namentlichen 

Abstimmungen sowie nur zum Zwecke 

der Fertigung der Sitzungsniederschrift 

zulässig und danach zu vernichten. 

Davon unabhängig kann jedes Stadt-

ratsmitglied verlangen, dass in der 

L 
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(6) Der Stadtrat kann auf Antrag einer Frakti-
on oder des Oberbürgermeisters nament-
liche Abstimmung beschließen. Bei Zu-
stimmung von 1/5 der anwesenden 
Stadträte ist namentlich abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(7) Jedes Abstimmungsergebnis wird vom 

Vorsitzenden klar und eindeutig bekannt-
gegeben. 

 
(8) Bei namentlicher Abstimmung werden die 

Stadträte namentlich aufgerufen; sie ha-
ben mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ zu 
antworten. Die Stimmabgabe jedes Stadt-
rates ist in der Niederschrift zu vermer-
ken. 

 
(9) Wurde eine Vorlage durch Änderungsan-

träge verändert, so darf erst dann darüber 
endgültig abgestimmt werden, wenn der 
neue Wortlaut durch den Vorsitzenden 
des Stadtrates oder einen durch ihn Be-
auftragten unmissverständlich vorgetra-
gen wurde und kein Mitglied des Stadtra-
tes Einwände erhoben hat. 
 

Niederschrift zu vermerken ist, wie es 

sich bei der Abstimmung entschieden 

hat. 

 

(6) Der Stadtrat kann auf Antrag einer Frakti-
on oder des Oberbürgermeisters nament-
liche Abstimmung beschließen. Bei Zu-
stimmung von 1/5 der anwesenden 

Stadträte ist namentlich abzustimmen. Ist 

eine Nutzung des elektronischen Ab-

stimmungssystems aus technischen 

Gründen und damit eine Speicherung 

des persönlichen Stimmverhaltens 

nicht bei allen Mitgliedern des Stadtra-

tes möglich, werden sie namentlich 

aufgerufen; sie haben mit „Ja“, „Nein“ 

oder „Enthaltung“ zu antworten. Die 

Stimmabgabe jedes Stadtrates ist in 

der Niederschrift zu vermerken. 

 
(7) Jedes Abstimmungsergebnis wird vom 

Vorsitzenden klar und eindeutig bekannt-
gegeben. 

 
(8) Bei namentlicher Abstimmung werden die 

Stadträte namentlich aufgerufen; sie ha-
ben mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ zu 
antworten. Die Stimmabgabe jedes Stadt-
rates ist in der Niederschrift zu vermer-
ken. 

 
(8) Wurde eine Vorlage durch Änderungsan-

träge verändert, so darf erst dann darüber 
endgültig abgestimmt werden, wenn der 
neue Wortlaut durch den Vorsitzenden 
des Stadtrates oder einen durch ihn Be-
auftragten unmissverständlich vorgetra-
gen wurde und kein Mitglied des Stadtra-
tes Einwände erhoben hat. 
 

  

§ 12 

Wahlen 

§ 13 

Wahlen 

  

(1) Wahlen werden nur in den gesetzlich 
ausdrücklich genannten Fällen durchge-
führt. Sie werden geheim mit Stimmzet-
teln vorgenommen; es kann offen gewählt 
werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 

 
(2) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche 

Zettel zu verwenden, die den Gegenstand 

(1) Wahlen werden nur in den gesetzlich 
ausdrücklich genannten Fällen durchge-
führt. Sie werden geheim mit Stimmzet-
teln vorgenommen; es kann offen gewählt 
werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 

 
(2) Als Stimmzettel sind äußerlich gleiche 

Zettel zu verwenden, die den Gegenstand 

II 

II 



18 
 

aktuelle Fassung Neufassung 

  

der Wahl eindeutig erkennen lassen. Die 
Stimmzettel sind mit den Namen der zur 
Wahl stehenden Bewerber bedruckt. Die 
Stimmabgabe erfolgt dadurch, dass auf 
den Stimmzetteln die Namen der Perso-
nen, denen die Stimme gegeben werden 
soll, durch Ankreuzen oder in sonstiger 
Weise zweifelsfrei gekennzeichnet wer-
den. Sofern der Wahlvorschlag sich auf 
eine Person beschränkt, muss der 
Stimmzettel die Möglichkeit zur Abgabe 
einer Ja- oder Nein-Stimme enthalten. 

 
(3) Eine Stimmabgabe ist ungültig, wenn sie 

einen eindeutigen Wählerwillen nicht er-
kennen lässt oder mit einem sonstigen 
Mangel behaftet ist. Ein wesentlicher 
Mangel ist insbesondere gegeben, wenn 
nicht der vorgesehene Stimmzettel ver-
wendet wird, der Stimmzettel keine Kenn-
zeichnung, einen Vorbehalt oder einen 
Zusatz enthält. 

 
(4) Gewählt ist die Person, für welche die 

Mehrheit der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder des Stadtrates gestimmt 
hat. Erreicht im ersten Wahlgang keine 
Person die Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Stimmberechtigten, so findet 
ein zweiter Wahlgang statt, an dem auch 
neue Bewerber teilnehmen können. Im 
zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, 
die die meisten Stimmen erhalten hat. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, 
das der Vorsitzende des Stadtrates zu 
ziehen hat. Der Verlauf der Losziehung ist 
in der Niederschrift festzuhalten. Soweit 
im ersten Wahlgang nur eine Person zur 
Wahl stand und diese Person die erfor-
derliche Mehrheit nicht erreicht hat, finden 
die Sätze 2 bis 5 keine Anwendung. 

 
(5) Sind mehrere Personen zu wählen, kön-

nen die Wahlen in einem Wahlvorgang 
durchgeführt werden, indem alle Bewer-
ber auf einem Stimmzettel erfasst werden 
und je zu besetzende Stelle eine Stimme 
vergeben werden kann. Gewählt sind die 
Bewerber in der Reihenfolge der Zahl, der 
für sie abgegebenen gültigen Stimmen, 
wenn zugleich die Mehrheit der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder erreicht 
ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 

der Wahl eindeutig erkennen lassen. Die 
Stimmzettel sind mit den Namen der zur 
Wahl stehenden Bewerber bedruckt. Die 
Stimmabgabe erfolgt dadurch, dass auf 
den Stimmzetteln die Namen der Perso-
nen, denen die Stimme gegeben werden 
soll, durch Ankreuzen oder in sonstiger 
Weise zweifelsfrei gekennzeichnet wer-
den. Sofern der Wahlvorschlag sich auf 
eine Person beschränkt, muss der 
Stimmzettel die Möglichkeit zur Abgabe 
einer Ja- oder Nein-Stimme enthalten. 

 
(3) Eine Stimmabgabe ist ungültig, wenn sie 

einen eindeutigen Wählerwillen nicht er-
kennen lässt oder mit einem sonstigen 
Mangel behaftet ist. Ein wesentlicher 
Mangel ist insbesondere gegeben, wenn 
nicht der vorgesehene Stimmzettel ver-
wendet wird, der Stimmzettel keine Kenn-
zeichnung, einen Vorbehalt oder einen 
Zusatz enthält. 

 
(4) Gewählt ist die Person, für welche die 

Mehrheit der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder des Stadtrates gestimmt 
hat. Erreicht im ersten Wahlgang keine 
Person die Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Stimmberechtigten, so findet 
ein zweiter Wahlgang statt, an dem auch 
neue Bewerber teilnehmen können. Im 
zweiten Wahlgang ist die Person gewählt, 
die die meisten Stimmen erhalten hat. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, 
das der Vorsitzende des Stadtrates zu 
ziehen hat. Der Verlauf der Losziehung ist 
in der Niederschrift festzuhalten. Soweit 
im ersten Wahlgang nur eine Person zur 
Wahl stand und diese Person die erfor-
derliche Mehrheit nicht erreicht hat, finden 
die Sätze 2 bis 5 keine Anwendung. 

 
(5) Sind mehrere Personen zu wählen, kön-

nen die Wahlen in einem Wahlvorgang 
durchgeführt werden, indem alle Bewer-
ber auf einem Stimmzettel erfasst werden 
und je zu besetzende Stelle eine Stimme 
vergeben werden kann. Gewählt sind die 
Bewerber in der Reihenfolge der Zahl, der 
für sie abgegebenen gültigen Stimmen, 
wenn zugleich die Mehrheit der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder erreicht 
ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
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Los, das der Vorsitzende zieht. 
 

(6) Der Vorsitzende des Stadtrates kann sich 
bei der Feststellung des Ergebnisses der 
Wahl durch weitere Mitglieder des Stadt-
rates oder Bedienstete der Verwaltung 
unterstützen lassen. Das Ergebnis der 
Wahl gibt der Vorsitzende des Stadtrates 
mündlich bekannt. 
 

Los, das der Vorsitzende zieht. 
 

(6) Der Vorsitzende des Stadtrates kann sich 
bei der Feststellung des Ergebnisses der 
Wahl durch weitere Mitglieder des Stadt-
rates oder Bedienstete der Verwaltung 
unterstützen lassen. Das Ergebnis der 
Wahl gibt der Vorsitzende des Stadtrates 
mündlich bekannt. 
 

  

§ 13 

Beschlussfassung 

§ 14 

Beschlussfassung 
  

(1) Beschlüsse sind nach Stimmenmehrheit 
zu fassen, soweit nicht das Gesetz etwas 
anderes vorschreibt. Bei Stimmengleich-
heit ist der Antrag oder die Vorlage abge-
lehnt. 

 
(2) Stimmenthaltungen und ungültige Stim-

men zählen zur Feststellung der Be-
schlussfähigkeit, nicht aber zur Berech-
nung der Mehrheit mit. 

 
(3) Auf Antrag einer Fraktion ist die Anzahl 

der Gegenstimmen und Stimmenthaltun-
gen gesondert festzustellen. 

 
(4) Den Mitgliedern des Stadtrates ist die 

Gelegenheit einzuräumen, eine Erklärung 
zu ihrer Stimmabgabe abzugeben. 

 

(1) Beschlüsse sind nach Stimmenmehrheit 
zu fassen, soweit nicht das Gesetz etwas 
anderes vorschreibt. Bei Stimmengleich-
heit ist der Antrag oder die Vorlage abge-
lehnt. 

 
(2) Stimmenthaltungen und ungültige Stim-

men zählen zur Feststellung der Be-
schlussfähigkeit, nicht aber zur Berech-
nung der Mehrheit mit. 

 
(3) Auf Antrag einer Fraktion ist die Anzahl 

der Gegenstimmen und Stimmenthaltun-
gen gesondert festzustellen. 

 
(4) Den Mitgliedern des Stadtrates ist die 

Gelegenheit einzuräumen, eine Erklärung 
zu ihrer Stimmabgabe abzugeben. 

 

 

  

§ 14 

Unterbrechung der Stadtratssitzung 

§ 15 

Unterbrechung der Stadtratssitzung 
  

(1) Der Vorsitzende des Stadtrates kann die 
Sitzung unterbrechen. Auf Antrag einer 
Fraktion oder des Oberbürgermeisters ist 
die Sitzung zu unterbrechen. Die Unter-
brechung soll nicht länger als 30 Minuten 
dauern. 

 
(2) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren 

Tagesordnungspunkte aufgerufen, es sei 
denn, dass 2/3 der anwesenden Mitglie-
der des Stadtrates einer Fortsetzung der 
Sitzung zustimmen. Die restlichen Punkte 
sind in der nächsten Sitzung des Stadtra-
tes an vorderer Stelle zu behandeln. 

(1) Der Vorsitzende des Stadtrates kann die 
Sitzung unterbrechen. Auf Antrag einer 
Fraktion oder des Oberbürgermeisters ist 
die Sitzung zu unterbrechen. Die Unter-
brechung soll nicht länger als 30 Minuten 
dauern. 

 
(2) Nach 22:00 Uhr werden keine weiteren 

Tagesordnungspunkte aufgerufen, es sei 
denn, dass 2/3 der anwesenden Mitglie-
der des Stadtrates einer Fortsetzung der 
Sitzung zustimmen. Die restlichen Punkte 
sind in der nächsten Sitzung des Stadtra-
tes an vorderer Stelle zu behandeln. 

II 

1 1 

� 1 

1 
1 

1 

1 1 

II 
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§ 15 

Protokollführung 

§ 16 

Protokollführung 
  

Der Oberbürgermeister bestellt im Ein-
vernehmen mit dem Stadtrat einen oder 
mehrere Beamte oder Angestellte zum 
Protokollführer bzw. zu Protokollführern. 
 

Der Oberbürgermeister bestellt im Ein-
vernehmen mit dem Stadtrat einen oder 
mehrere Beamte oder Angestellte zum 
Protokollführer bzw. zu Protokollführern. 

 
  

§ 16 

Sitzungsniederschrift und Beschluss-

kontrolle 

§ 17 

Sitzungsniederschrift und Beschluss-

kontrolle 
  

(1) Über den Inhalt des § 58 Abs. 1 KVG LSA 
hinaus haben die Niederschriften mindes-
tens zu enthalten: 

 
a) Datum und Ort der Sitzung,  

b) Beginn und Ende der Sitzung sowie 
etwaige Sitzungsunterbrechungen,  

c) Namen der anwesenden Mitglieder 
des Stadtrates,  

d) Vermerke darüber, welche Stadträ-
te verspätet erschienen sind oder 
die Sitzung vorzeitig oder wegen 
Befangenheit vorübergehend ver-
lassen haben, wobei ersichtlich sein 
muss, an welchen Abstimmungen 
oder Wahlen die Betroffenen nicht 
teilgenommen haben, 

e) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Einladung,  

f) Feststellung der Beschlussfähigkeit,  

g) Tagesordnung,  

h) Wortlaut der Anträge und Beschlüs-
se,  

i) Ergebnis der Abstimmungen und 
Wahlen,  

j) Mitteilungen, Anfragen und Anregun-
gen,  

k) die Angabe, ob die Beratung über 
die einzelnen Tagesordnungspunkte 
öffentlich oder nicht öffentlich stattge-
funden hat. 

 
Im Protokoll ist der Verlauf der Sitzung 
mit dem wesentlichen Gang der Dis-
kussion wiederzugeben. 

 
(2) Auf Antrag eines Mitgliedes des Stadtra-

tes (bis Dienstag nach der Stadtratssit-
zung) werden bestimmte, zu benennen-

(1) Über den Inhalt des § 58 Abs. 1 KVG LSA 
hinaus haben die Niederschriften mindes-
tens zu enthalten: 

 
a) Datum und Ort der Sitzung,  

b) Beginn und Ende der Sitzung sowie 
etwaige Sitzungsunterbrechungen,  

c) Namen der anwesenden Mitglieder 
des Stadtrates,  

d) Vermerke darüber, welche Stadträ-
te verspätet erschienen sind oder 
die Sitzung vorzeitig oder wegen 
Befangenheit vorübergehend ver-
lassen haben, wobei ersichtlich sein 
muss, an welchen Abstimmungen 
oder Wahlen die Betroffenen nicht 
teilgenommen haben, 

e) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Einladung,  

f) Feststellung der Beschlussfähigkeit,  

g) Tagesordnung,  

h) Wortlaut der Anträge und Beschlüs-
se,  

i) Ergebnis der Abstimmungen und 
Wahlen,  

j) Mitteilungen, Anfragen und Anregun-
gen,  

k) die Angabe, ob die Beratung über 
die einzelnen Tagesordnungspunkte 
öffentlich oder nicht öffentlich statt-
gefunden hat. 

 
Im Protokoll ist der Verlauf der Sitzung 
mit dem wesentlichen Gang der Dis-
kussion wiederzugeben. 

 
(2) Auf Antrag eines Mitgliedes des Stadtra-

tes (bis Dienstag nach der Stadtratssit-
zung) werden bestimmte, zu benennen-

II 

II 

- 
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de Passagen als Wortprotokolle abge-
fasst. Das Wortprotokoll ist Bestandteil 
der Niederschrift. 

 
 
 
 

 
(3) Die Einwohnerfragestunde ist zu proto-

kollieren. Das Protokoll der Einwoh-
nerfragestunde ist dem Protokoll der 
Stadtratssitzung als erster Teil beizufü-
gen. Das Protokoll muss enthalten: 

 
- Name des Einwohners  

- Wohnort  

- Inhalt der Frage  

- Name des Antwortenden  

- Inhalt der Antwort.  

 
(4) Angelegenheiten, die in nicht öffentlicher 

Sitzung behandelt wurden, sind gesondert 
zu protokollieren. 

 
(5) Der Vorsitzende des Stadtrates und der 

Protokollführer unterzeichnen die Nieder-
schrift. Die Niederschrift ist dem Vorsit-
zenden innerhalb von 21 Tagen nach 
der Stadtratssitzung im Entwurf vorzule-
gen.  

 
(6) Die Niederschrift ist allen Fraktionen und 

fraktionslosen Stadträten spätestens am 
Freitag vor dem nächsten regulären Sit-
zungstermin zuzuleiten. Die Niederschrift 
wird durch Beschluss bestätigt.  

 
 
 

Erhebt ein Stadtrat gegen die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Niederschrift Ein-
wendungen, so wird – falls diese nicht so-
fort ausgeräumt werden können – in der 
nächsten Sitzung über die Begründetheit 
der Einwendungen abgestimmt. Offenba-
re Unrichtigkeiten, insbesondere reine 
Schreibfehler ohne sachliche oder verfah-
rensmäßige Bedeutung, sind keine Ein-
wendungen gegen die Niederschrift. Die-
se können durch den Protokollführer und 
den Vorsitzenden als Unterzeichner der 
Niederschrift ohne weiteres berichtigt 
werden. 

de Passagen als Wortprotokolle abge-

fasst. Der Antrag ist schriftlich oder 

elektronisch bis zum Ablauf des auf die 

jeweilige Sitzung folgenden Tages 

beim Team Ratsangelegenheiten zu 

stellen. Das Wortprotokoll ist Bestandteil 
der Niederschrift. 

 
(3) Die Einwohnerfragestunde ist zu proto-

kollieren. Das Protokoll der Einwohner-
fragestunde ist dem Protokoll der Stadt-
ratssitzung als erster Teil beizufügen. 
Das Protokoll muss enthalten: 

 
- Name des Einwohners  

- Wohnort  

- Inhalt der Frage  

- Name des Antwortenden  

- Inhalt der Antwort.  

 
(4) Angelegenheiten, die in nicht öffentlicher 

Sitzung behandelt wurden, sind gesondert 
zu protokollieren. 

 
(5) Der Vorsitzende des Stadtrates und der 

Protokollführer unterzeichnen die Nieder-
schrift. Die Niederschrift ist dem Vorsit-
zenden innerhalb von 21 Tagen nach 
der Stadtratssitzung im Entwurf vorzule-
gen.  

 

(6) Die Niederschrift ist allen Mitgliedern des 

Stadtrates und den Fraktionen und frak-
tionslosen Stadträten spätestens am Frei-
tag vor dem nächsten regulären Sitzungs-

termin schriftlich zuzusenden oder 

elektronisch zuzuleiten. Die Niederschrift 
wird durch Beschluss bestätigt.  

 

Einwendungen eines Stadtrates gegen 

die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 

Niederschrift sind unverzüglich, spä-

testens bis zum Ablauf des Tages vor 

der nächsten regulären Sitzung, 

schriftlich oder elektronisch dem Team 

Ratsangelegenheiten zuzuleiten. Der 

Stadtrat stimmt in dieser nächsten re-

gulären Sitzung über die Niederschrift 

ab. Dabei ist auch über die Einwen-

dungen zu entscheiden. Erhebt ein 
Stadtrat gegen die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Niederschrift Einwendun-
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Die Entscheidung über die Einwendung ist 
in der aktuellen Niederschrift festzuhalten. 
Wird der Einwendung stattgegeben, so 
erfolgt die Berichtigung in Form eines 
Nachtrages zur betroffenen Niederschrift. 
Wird der Einwendung nicht stattgegeben, 
so kann der Einwender eine Erklärung 
abgeben, die in der Niederschrift der ak-
tuellen Sitzung festzuhalten ist. 
 

(7) Die Niederschrift ist nach Bestätigung 
durch den Rat oder den jeweiligen Aus-
schuss im Bürgerinformationssystem der 
Stadt Halle (Saale) zu veröffentlichen. 

 

(8) Dem Protokollführer ist es gestattet, 
Tonaufzeichnungen zu fertigen. Sie sind 
nach 5 Jahren zu vernichten. Jeder Stadt-
rat hat das Recht, sie innerhalb dieser Zeit 
anzuhören.  

 
 
 
 
 
(9) In einer Informationsvorlage ist der Stadt-

rat halbjährlich in den Sitzungen des 
Stadtrates im März und September im 
Rahmen einer Beschlusskontrolle über 
den Stand der Umsetzung der Beschlüsse 
der beschließenden Gremien des Stadtra-
tes zu unterrichten. Die Verwaltung ist 
verpflichtet, im Session-System den Voll-
zug der Beschlüsse transparent darzustel-
len. 
 
 
 

gen, so wird – falls diese nicht sofort aus-
geräumt werden können – in der nächsten 
Sitzung über die Begründetheit der Ein-
wendungen abgestimmt. Offenbare Un-
richtigkeiten, insbesondere reine Schreib-
fehler ohne sachliche oder 
verfahrensmäßige Bedeutung, sind keine 
Einwendungen gegen die Niederschrift. 
Diese können durch den Protokollführer 
und den Vorsitzenden als Unterzeichner 
der Niederschrift ohne weiteres berichtigt 
werden. 

 
Die Entscheidung über die Einwendung ist 
in der aktuellen Niederschrift festzuhalten. 
Wird der Einwendung stattgegeben, so 
erfolgt die Berichtigung in Form eines 
Nachtrages zur betroffenen Niederschrift. 
Wird der Einwendung nicht stattgegeben, 
so kann der Einwender eine Erklärung 
abgeben, die in der Niederschrift der ak-
tuellen Sitzung festzuhalten ist. 
 

(7) Die Niederschrift ist nach Bestätigung 
durch den Rat oder den jeweiligen Aus-
schuss im Bürgerinformationssystem der 
Stadt Halle (Saale) zu veröffentlichen. 
 

(8) Zur Erleichterung der Erstellung der Nie-
derschrift ist es dem Protokollführer ge-
stattet, Tonaufzeichnungen anzufertigen. 
Nach Fertigstellung, Unterzeichnung und 
Abstimmung über die Niederschrift sind 
die Tonaufzeichnungen zu löschen. Jeder 
Stadtrat hat das Recht, sie innerhalb die-
ser Zeit anzuhören. § 5 Abs. 3 bleibt un-
berührt.  

 
(9) In einer Informationsvorlage ist der Stadt-

rat halbjährlich in der Sitzung des Stadtra-
tes im März und September im Rahmen 
einer Beschlusskontrolle über den Stand 
der Umsetzung der Beschlüsse der be-
schließenden Gremien des Stadtrates zu 
unterrichten. Die Verwaltung ist verpflich-
tet, im Session-System den Vollzug der 
Beschlüsse transparent darzustellen. 
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§ 17 

Akteneinsicht 

§ 18 

Akteneinsicht 
  

Auf Antrag von mindestens 1/10 der Mit-
glieder des Stadtrates oder einer Fraktion 
ist dem Stadtrat oder einem vom Stadt-
rat bestellten Ausschuss Akteneinsicht  
zu gewähren. Der Stadtrat ist über das 
Vorliegen entsprechender Anträge zu 
informieren. Die Termine zur Aktenein-
sicht sind den Fraktionen bzw. den frakti-
onslosen Stadträten rechtzeitig mitzutei-
len. Die Akteneinsicht ist in der Regel 
unverzüglich, spätestens innerhalb eines 
Monats nach Antragstellung, zu gewäh-
ren. 

Auf Antrag von mindestens 1/10 der Mit-
glieder des Stadtrates oder einer Fraktion 
ist dem Stadtrat oder einem vom Stadt-
rat bestellten Ausschuss Akteneinsicht 
zu gewähren. Der Stadtrat ist über das 
Vorliegen entsprechender Anträge zu 
informieren. Die Termine zur Aktenein-
sicht sind den Fraktionen bzw. den frakti-
onslosen Stadträten rechtzeitig mitzutei-
len. Die Akteneinsicht ist in der Regel 
unverzüglich, spätestens innerhalb eines 
Monats nach Antragstellung, zu gewäh-
ren. 

 
 

 

§ 18 

Aufhebung der Beschlüsse des Stadtrates 

§ 19 

Aufhebung der Beschlüsse des Stadtrates 
  

(1) Wird ein Antrag auf Aufhebung eines Be-
schlusses des Stadtrates abgelehnt, so 
kann ohne Vorliegen neuer Tatsachen ein 
entsprechender Antrag nicht vor Ablauf 
von 6 Monaten erneut behandelt werden. 
Wird eine Beschlussvorlage/ein Antrag 
des Stadtrates abgelehnt, so kann ohne 
Vorliegen neuer Tatsachen ein entspre-
chender Antrag nicht vor Ablauf von 6 
Monaten erneut behandelt werden. 

 
(2) Ein Aufhebungsantrag ist unzulässig, so-

weit in Ausführung des Beschlusses des 
Stadtrates bereits Rechte Dritter entstan-
den sind und diese Rechte auch für die 
Zukunft nicht mehr ohne unvertretbaren 
Aufwand abgelöst werden können oder 
wenn aufgrund der Ausführung des Be-
schlusses die Aufhebung einen erhebli-
chen finanziellen und personellen Auf-
wand erfordern würde. 

 

(1) Wird ein Antrag auf Aufhebung eines Be-
schlusses des Stadtrates abgelehnt, so 
kann ohne Vorliegen neuer Tatsachen ein 
entsprechender Antrag nicht vor Ablauf 
von 6 Monaten erneut behandelt werden. 
Wird eine Beschlussvorlage/ein Antrag 
des Stadtrates abgelehnt, so kann ohne 
Vorliegen neuer Tatsachen ein entspre-
chender Antrag nicht vor Ablauf von 6 
Monaten erneut behandelt werden. 

 
(2) Ein Aufhebungsantrag ist unzulässig, so-

weit in Ausführung des Beschlusses des 
Stadtrates bereits Rechte Dritter entstan-
den sind und diese Rechte auch für die 
Zukunft nicht mehr ohne unvertretbaren 
Aufwand abgelöst werden können oder 
wenn aufgrund der Ausführung des Be-
schlusses die Aufhebung einen erhebli-
chen finanziellen und personellen Auf-
wand erfordern würde. 
 

  

§ 19 

Ordnung in den Sitzungen 

§ 20 

Ordnung in den Sitzungen 
  

(1) Wer gegen die Ordnung verstößt, die 
Würde der Versammlung verletzt oder 
sich ungebührlich oder beleidigend äu-
ßert, wird von dem Vorsitzenden des 
Stadtrates zur Ordnung gerufen. Hat ein 
Redner in derselben Sitzung unter Hin-

(1) Wer gegen die Ordnung verstößt, die 
Würde der Versammlung verletzt oder 
sich ungebührlich oder beleidigend äu-
ßert, wird von dem Vorsitzenden des 
Stadtrates zur Ordnung gerufen. Hat ein 
Redner in derselben Sitzung unter Hin-

II 

II 

II 
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weis auf einen möglichen Ausschluss von 
der Sitzung einen wiederholten Ordnungs-
ruf erhalten und gibt Anlass zu einem wei-
teren Ordnungsruf, so kann der Vorsit-
zende des Stadtrates ihn von der weiteren 
Teilnahme an der Sitzung ausschließen. 

 
(2) Der Vorsitzende des Stadtrates kann ei-

nen Redner, der vom Gegenstand der Be-
ratung abkommt, zur Sache verweisen. 

 
(3) Redet jemand, dem das Wort nicht erteilt 

wurde, so soll ihm das Wort sofort entzo-
gen werden. 

 
(4) Der Vorsitzende des Stadtrates soll einem 

Redner, der eine festgesetzte Redezeit 
überschreitet, das Wort entziehen, wenn 
er ihn zuvor bereits auf den Ablauf der 
Redezeit hingewiesen hat. 

 
(5) Stadträte, die zur Ordnung gerufen 

werden oder gegen die ein Sitzungs-
ausschluss verhängt wird, können binnen 
einer Woche einen schriftlichen zu be-
gründenden Einspruch erheben. Der Ein-
spruch ist auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 
 

weis auf einen möglichen Ausschluss von 
der Sitzung einen wiederholten Ordnungs-
ruf erhalten und gibt Anlass zu einem wei-
teren Ordnungsruf, so kann der Vorsit-
zende des Stadtrates ihn von der weiteren 
Teilnahme an der Sitzung ausschließen. 

 
(2) Der Vorsitzende des Stadtrates kann ei-

nen Redner, der vom Gegenstand der Be-
ratung abkommt, zur Sache verweisen. 

 
(3) Redet jemand, dem das Wort nicht erteilt 

wurde, so soll ihm das Wort sofort entzo-
gen werden. 

 
(4) Der Vorsitzende des Stadtrates soll einem 

Redner, der eine festgesetzte Redezeit 
überschreitet, das Wort entziehen, wenn 
er ihn zuvor bereits auf den Ablauf der 
Redezeit hingewiesen hat. 

 
(5) Stadträte, die zur Ordnung gerufen 

werden oder gegen die ein Sitzungs-
ausschluss verhängt wird, können binnen 
einer Woche einen schriftlichen zu be-
gründenden Einspruch erheben. Der Ein-
spruch ist auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung zu setzen. 
 

  

§ 20 

Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhö-

rern 

§ 21 

Ordnungsmaßnahmen gegenüber Zuhö-

rern 
  

(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht 
des Vorsitzenden des Stadtrates unterlie-
gen alle Personen, die sich während einer 
Sitzung des Stadtrates im Sitzungssaal 
einschließlich Zuhörerraum aufhalten. 

 
(2) Entsteht während einer Sitzung des Stadt-

rates unter den Zuhörern störende Unru-
he, so kann der Vorsitzende des Stadtra-
tes nach vorheriger Ankündigung die 
Störer des Saales verweisen oder den für 
die Zuhörer bestimmten Teil des Sit-
zungssaales räumen lassen, wenn die 
störende Unruhe auf andere Weise nicht 
zu beseitigen ist. 

 
 
 

(1) Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht 
des Vorsitzenden des Stadtrates unterlie-
gen alle Personen, die sich während einer 
Sitzung des Stadtrates im Sitzungssaal 
einschließlich Zuhörerraum aufhalten. 

 
(2) Entsteht während einer Sitzung des Stadt-

rates unter den Zuhörern störende Unru-
he, so kann der Vorsitzende des Stadtra-
tes nach vorheriger Ankündigung die 
Störer des Saales verweisen oder den für 
die Zuhörer bestimmten Teil des Sit-
zungssaales räumen lassen, wenn die 
störende Unruhe auf andere Weise nicht 
zu beseitigen ist. 

 

  

II 
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§ 21 

Fraktionen 

§ 22 

Fraktionen 
  

(1)  Die Fraktionen müssen dem Vorsitzenden 
des Stadtrates über das Team Ratsan-
gelegenheiten schriftlich mitteilen, dass 
sie sich konstituiert haben. Dabei ist auch 
namentlich mitzuteilen, wer der Fraktion 
angehört und wer zum Vorsitzenden und 
stellvertretenden Vorsitzenden der Frakti-
on bestimmt wurde. Der Zusammen-
schluss von Stadträten wird mit schriftli-
cher Mitteilung an den Vorsitzenden des 
Stadtrates wirksam. Veränderungen sind 
dem Vorsitzenden des Stadtrates stets 
unverzüglich mitzuteilen. 

 
(2)  Ein Mitglied des Stadtrates kann nicht 

mehreren Fraktionen angehören. 
 
 

(1)  Die Fraktionen müssen dem Vorsitzenden 
des Stadtrates über das Team Ratsan-
gelegenheiten schriftlich mitteilen, dass 
sie sich konstituiert haben. Dabei ist auch 
namentlich mitzuteilen, wer der Fraktion 
angehört und wer zum Vorsitzenden und 
stellvertretenden Vorsitzenden der Frakti-
on bestimmt wurde. Der Zusammen-
schluss von Stadträten wird mit schriftli-
cher Mitteilung an den Vorsitzenden des 
Stadtrates wirksam. Veränderungen sind 
dem Vorsitzenden des Stadtrates stets 
unverzüglich mitzuteilen. 

 
(2)  Ein Mitglied des Stadtrates kann nicht 

mehreren Fraktionen angehören. 

§ 22 

Verfahren in den Ausschüssen 

§ 23 

Verfahren in den Ausschüssen 
  

(1) Die Festlegung der Tagesordnung und die 
Einberufung der Sitzungen der Ausschüs-
se erfolgen durch den Ausschussvorsit-
zenden im Einvernehmen mit dem Ober-
bürgermeister bzw. dem von ihm 
benannten Vertreter. Soweit durch Gesetz 
nichts Abweichendes bestimmt ist, finden 
im Übrigen für die Ausschüsse des Stadt-
rates die Bestimmungen dieser Ge-
schäftsordnung entsprechend Anwen-
dung. Im Einvernehmen zwischen dem 
Ausschussvorsitzenden und dem Ober-
bürgermeister bzw. dem von ihm benann-
ten Vertreter kann eine der in der Regel 
monatlich stattfindenden Sitzungen entfal-
len. Die Redezeit und die Beiträge eines 
Fachausschussmitgliedes in den Fach-
ausschüssen sind unbegrenzt. Ein Mit-
glied des Ausschusses darf in der Sitzung 
nur dann sprechen, wenn ihm der Aus-
schussvorsitzende das Wort erteilt. Das 
Wort zu derselben Angelegenheit kann 
mehrmals erteilt werden. In den beraten-
den Ausschüssen soll vor jeder Be-
schlussfassung den sachkundigen Ein-
wohnern die Möglichkeit eingeräumt 
werden, eine abschließende Stimmemp-
fehlung zu äußern. 

 

(1) Die Festlegung der Tagesordnung und die 
Einberufung der Sitzungen der Ausschüs-
se erfolgen durch den Ausschussvorsit-
zenden im Einvernehmen mit dem Ober-
bürgermeister bzw. dem von ihm 
benannten Vertreter. Soweit durch Gesetz 
nichts Abweichendes bestimmt ist, finden 
im Übrigen für die Ausschüsse des Stadt-
rates die Bestimmungen dieser Ge-
schäftsordnung entsprechend Anwen-
dung. Im Einvernehmen zwischen dem 
Ausschussvorsitzenden und dem Ober-
bürgermeister bzw. dem von ihm benann-
ten Vertreter kann eine der in der Regel 
monatlich stattfindenden Sitzungen entfal-
len. Die Redezeit und die Beiträge eines 
Fachausschussmitgliedes in den Fach-
ausschüssen sind unbegrenzt. Ein Mit-
glied des Ausschusses darf in der Sitzung 
nur dann sprechen, wenn ihm der Aus-
schussvorsitzende das Wort erteilt. Das 
Wort zu derselben Angelegenheit kann 
mehrmals erteilt werden. In den beraten-
den Ausschüssen soll vor jeder Be-
schlussfassung den sachkundigen Ein-
wohnern die Möglichkeit eingeräumt 
werden, eine abschließende Stimmemp-
fehlung zu äußern. 

 

II 

II 
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(2) Für den Vergabeausschuss ist abwei-
chend von § 1 Abs. 3 Satz 1 für die Einla-
dung zur Sitzung eine Frist von mindes-
tens 7 Tagen einzuhalten. Soweit eine 
Entscheidung über ein Vorhaben nicht bis 
zur nächstfolgenden Sitzung des Verga-
beausschusses hinausgeschoben werden 
kann, ohne dass Nachteile für die Stadt 
zu erwarten sind, kann entgegen § 2 Abs. 
1 die bereits übersandte Tagesordnung 
um weitere Beschlussvorlagen erweitert 
werden. Die für die Entscheidungen erfor-
derlichen Unterlagen sind in diesem Fall 
den Ausschussmitgliedern spätestens drei 
Werktage vor der Sitzung mit der erwei-
terten Tagesordnung durch Boten oder in 
entsprechend geeigneter Weise unver-
züglich zuzustellen. 

 
(3) Sofern der Vorsitzende und stellvertreten-

de Vorsitzende des Ausschusses an der 
Teilnahme an einer Sitzung verhindert 
sind, bestimmt der Ausschuss aus seiner 
Mitte einen Sitzungsleiter. 

 
(4) Die Niederschrift ist von dem Ausschuss-

vorsitzenden und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen und allen Ausschussmit-
gliedern zuzuleiten. 

 
(5) Mitglieder des Stadtrates, die dem Aus-

schuss nicht angehören, aber einen An-
trag gestellt haben, über den in der Aus-
schusssitzung beraten oder beschlossen 
wird, erhalten fristgerecht eine Einladung 
zu dieser Sitzung sowie die den Antrag 
betreffende Sitzungsvorlage. Die Antrag-
steller erhalten insoweit auch Rederecht 
in diesem betreffenden Ausschuss und 
Tagesordnungspunkt. 

 
(6) Die Stadträte sind berechtigt, an allen 

Sitzungen der Ausschüsse des Stadtra-
tes, denen sie nicht als Mitglieder angehö-
ren, als Zuhörer teilzunehmen. Ihnen 
kann das Wort erteilt werden. 

 
(7) Sachkundige Einwohner sind berechtigt, 

in dem Ausschuss, dem sie angehören, 
Änderungsanträge zu einem Verhand-
lungsgegenstand zu stellen. Bei Annahme 
des Änderungsantrages durch den Aus-
schuss, wird die Beschlussempfehlung 

(2) Für den Vergabeausschuss ist abwei-

chend von § 1 Abs. 3 2 Satz 1 für die Ein-
ladung zur Sitzung eine Frist von mindes-
tens 7 Tagen einzuhalten. Soweit eine 
Entscheidung über ein Vorhaben nicht bis 
zur nächstfolgenden Sitzung des Verga-
beausschusses hinausgeschoben werden 
kann, ohne dass Nachteile für die Stadt 
zu erwarten sind, kann entgegen § 2 Abs. 
1 die bereits übersandte Tagesordnung 
um weitere Beschlussvorlagen erweitert 
werden. Die für die Entscheidungen erfor-
derlichen Unterlagen sind in diesem Fall 
den Ausschussmitgliedern spätestens drei 
Werktage vor der Sitzung mit der erwei-
terten Tagesordnung durch Boten oder in 
entsprechend geeigneter Weise unver-
züglich zuzustellen. 

 
(3) Sofern der Vorsitzende und stellvertreten-

de Vorsitzende des Ausschusses an der 
Teilnahme an einer Sitzung verhindert 
sind, bestimmt der Ausschuss aus seiner 
Mitte einen Sitzungsleiter. 

 
(4) Die Niederschrift ist von dem Ausschuss-

vorsitzenden und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen und allen Ausschussmit-
gliedern zuzuleiten. 

 
(5) Mitglieder des Stadtrates, die dem Aus-

schuss nicht angehören, aber einen An-
trag gestellt haben, über den in der Aus-
schusssitzung beraten oder beschlossen 
wird, erhalten fristgerecht eine Einladung 
zu dieser Sitzung sowie die den Antrag 
betreffende Sitzungsvorlage. Die Antrag-
steller erhalten insoweit auch Rederecht 
in diesem betreffenden Ausschuss und 
Tagesordnungspunkt. 

 
(6) Die Stadträte sind berechtigt, an allen 

Sitzungen der Ausschüsse des Stadtra-
tes, denen sie nicht als Mitglieder angehö-
ren, als Zuhörer teilzunehmen. Ihnen 
kann das Wort erteilt werden. 

 
(7) Sachkundige Einwohner sind berechtigt, 

in dem Ausschuss, dem sie angehören, 
Änderungsanträge zu einem Verhand-
lungsgegenstand zu stellen. Bei Annahme 
des Änderungsantrages durch den Aus-
schuss, wird die Beschlussempfehlung 
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des Ausschusses als Änderungsantrag 
des Ausschusses in den beschließenden 
Ausschuss oder den Stadtrat eingebracht. 
Im Übrigen bedürfen Anträge von sach-
kundigen Einwohnern der Unterstützung 
von mindestens einem Ausschussmit-
glied, das dem Stadtrat angehört. 

 
(8) Die Ausschüsse können beschließen, zu 

einzelnen Punkten ihrer Tagesordnung in 
den Sitzungen Sachverständige, Interes-
senvertreter und in die Ausschüsse beru-
fene sachkundige Einwohner zu hören. Im 
Übrigen findet § 9 Abs. 6 der Geschäfts-
ordnung Anwendung. 

 
(9) Berührt eine Angelegenheit das Arbeits-

gebiet mehrerer Ausschüsse, so können 
diese zu gemeinsamen Sitzungen zu-
sammentreten. In diesem Falle sind je-
doch die Beschlussfähigkeit als auch die 
Stimmabgabe für jeden teilnehmenden 
Ausschuss einzeln zu ermitteln und ge-
trennt durchzuführen. 
 

des Ausschusses als Änderungsantrag 
des Ausschusses in den beschließenden 
Ausschuss oder den Stadtrat eingebracht. 
Im Übrigen bedürfen Anträge von sach-
kundigen Einwohnern der Unterstützung 
von mindestens einem Ausschussmit-
glied, das dem Stadtrat angehört. 

 
(8) Die Ausschüsse können beschließen, zu 

einzelnen Punkten ihrer Tagesordnung in 
den Sitzungen Sachverständige, Interes-
senvertreter und in die Ausschüsse beru-
fene sachkundige Einwohner zu hören. Im 

Übrigen findet § 9 10 Abs. 6 der Ge-
schäftsordnung Anwendung. 

 
(9) Berührt eine Angelegenheit das Arbeits-

gebiet mehrerer Ausschüsse, so können 
diese zu gemeinsamen Sitzungen zu-

sammentreten. In diesem Falle sind ist 
jedoch die Beschlussfähigkeit als auch die 
Stimmabgabe für jeden teilnehmenden 
Ausschuss einzeln zu ermitteln und ge-
trennt durchzuführen. 
 

  

§ 23a 

Durchführung von Videokonferenzen und 

Abstimmungen in außergewöhnlichen 

Notsituationen 

§ 24 

Durchführung von Videokonferenzen und 

Abstimmungen in außergewöhnlichen 

Notsituationen 
  

(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation 
im Sinne von § 56a Abs. 1 Satz 1 KVG 
LSA entscheidet der Vorsitzende des 
Stadtrates im Einvernehmen mit dem 
Oberbürgermeister, ob die Sitzung in 
Form einer Videokonferenz durchgeführt 
wird und beruft den Stadtrat unter Mittei-
lung der Tagesordnung sowie Angabe von 
Zeit und Zugang zum virtuellen Sitzungs-
raum ein. §§ 1, 2 und 7 gelten entspre-
chend.  

 
(2) Für den Ablauf einer Videokonferenzsit-

zung gelten die in dieser Geschäftsord-
nung festgelegten Grundsätze, insbeson-
dere die §§ 5, 6, 8 bis 11, 13 bis 16, 19, 
20 und 22, soweit nachfolgend nichts Ab-
weichendes geregelt ist.  

 
 
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsit-

zende des Stadtrates die Anwesenheit 

(1) Im Falle einer festgestellten Notsituation 
im Sinne von § 56a Abs. 1 Satz 1 KVG 
LSA entscheidet der Vorsitzende des 
Stadtrates im Einvernehmen mit dem 
Oberbürgermeister, ob die Sitzung in 
Form einer Videokonferenz durchgeführt 
wird und beruft den Stadtrat unter Mittei-
lung der Tagesordnung sowie Angabe von 
Zeit und Zugang zum virtuellen Sitzungs-

raum ein. §§ 1, 2 3 und 7 8 gelten ent-
sprechend.  

 
(2) Für den Ablauf einer Videokonferenzsit-

zung gelten die in dieser Geschäftsord-
nung festgelegten Grundsätze, insbeson-

dere die §§ 5 6, 6 7, 8 9 bis 11 12, 13 14 

bis 16 17, 19 20, 20 21 und 22 23, soweit 
nachfolgend nichts Abweichendes gere-
gelt ist.  

 
(3) Zu Beginn der Sitzung stellt der Vorsit-

zende des Stadtrates die Anwesenheit 
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und Beschlussfähigkeit fest, indem er die 
stimmberechtigten Mitglieder namentlich 
aufruft. Ist das aufgerufene Mitglied der 
Videokonferenz zugeschaltet, so meldet 
es sich durch eine kurze akustische Be-
stätigung zurück. Der Protokollführer trägt 
die teilnehmenden stimmberechtigten Mit-
glieder in eine Anwesenheitsliste ein.  

 
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsit-

zende des Stadtrates die Beschlussfähig-
keit sowie die Funktionsfähigkeit des Vi-
deokonferenzsystems fest. 
Abstimmungen erfolgen grundsätzlich 
namentlich. Elektronisch kann nur abge-
stimmt werden, sofern gewährleistet ist, 
dass das Abstimmungsergebnis ohne 
Zeitverzug so dargestellt wird, dass das 
Stimmverhalten jedes stimmberechtigten 
Mitgliedes für alle Mitglieder sowie die Zu-
schauer erkennbar ist.  

 
(5) Im Rahmen der Bekanntmachung von Ort 

und Zeit der Videokonferenzsitzung ist da-
rauf hinzuweisen, dass anstelle der Ein-
wohnerfragestunde die Möglichkeit be-
steht, Fragen schriftlich oder elektronisch 
beim Vorsitzenden einzureichen. Im 
Rahmen der Videokonferenzsitzung ver-
liest der Vorsitzende des Stadtrates die 
bei ihm eingegangenen Anfragen. Für das 
weitere Verfahren findet § 1a Absätze 2 
bis 5, mit Ausnahme der Möglichkeit Zu-
satzfragen stellen zu können, entspre-
chend Anwendung.  

 
(6) Im Falle einer festgestellten Notsituation 

im Sinne von § 56a Abs. 1 Satz 1 KVG 
LSA kann anstelle einer Präsenzsitzung 
oder einer Videokonferenzsitzung die Be-
schlussfassung über Verhandlungsge-
genstände im Wege eines schriftlichen 
oder elektronischen Verfahrens nach 
Maßgabe von § 56a Abs. 3 KVG LSA 
durchgeführt werden. Über die Einleitung 
dieses Verfahrens entscheidet der Vorsit-
zende des Stadtrates im Einvernehmen 
mit dem Oberbürgermeister. Die Be-
schlussvorlage bzw. der Antrag ist den 
stimmberechtigten Mitgliedern mit allen 
für die Entscheidung erforderlichen Unter-
lagen schriftlich oder elektronisch mit der 
Aufforderung, innerhalb einer Frist von ei-

und Beschlussfähigkeit fest, indem er die 
stimmberechtigten Mitglieder namentlich 
aufruft. Ist das aufgerufene Mitglied der 
Videokonferenz zugeschaltet, so meldet 
es sich durch eine kurze akustische Be-
stätigung zurück. Der Protokollführer trägt 
die teilnehmenden stimmberechtigten Mit-
glieder in eine Anwesenheitsliste ein.  

 
(4) Vor jeder Abstimmung stellt der Vorsit-

zende des Stadtrates die Beschlussfähig-
keit sowie die Funktionsfähigkeit des Vi-
deokonferenzsystems fest. 
Abstimmungen erfolgen grundsätzlich 
namentlich. Elektronisch kann nur abge-
stimmt werden, sofern gewährleistet ist, 
dass das Abstimmungsergebnis ohne 
Zeitverzug so dargestellt wird, dass das 
Stimmverhalten jedes stimmberechtigten 
Mitgliedes für alle Mitglieder sowie die Zu-
schauer erkennbar ist.  

 
(5) Im Rahmen der Bekanntmachung von Ort 

und Zeit der Videokonferenzsitzung ist da-
rauf hinzuweisen, dass anstelle der Ein-
wohnerfragestunde die Möglichkeit be-
steht, Fragen schriftlich oder elektronisch 
beim Vorsitzenden einzureichen. Im 
Rahmen der Videokonferenzsitzung ver-
liest der Vorsitzende des Stadtrates die 
bei ihm eingegangenen Anfragen. Für das 

weitere Verfahren findet § 1a 2 Absätze 2 
bis 5, mit Ausnahme der Möglichkeit Zu-
satzfragen stellen zu können, entspre-
chend Anwendung.  

 
(6) Im Falle einer festgestellten Notsituation 

im Sinne von § 56a Abs. 1 Satz 1 KVG 
LSA kann anstelle einer Präsenzsitzung 
oder einer Videokonferenzsitzung die Be-
schlussfassung über Verhandlungsge-
genstände im Wege eines schriftlichen 
oder elektronischen Verfahrens nach 
Maßgabe von § 56a Abs. 3 KVG LSA 
durchgeführt werden. Über die Einleitung 
dieses Verfahrens entscheidet der Vorsit-
zende des Stadtrates im Einvernehmen 
mit dem Oberbürgermeister. Die Be-
schlussvorlage bzw. der Antrag ist den 
stimmberechtigten Mitgliedern mit allen 
für die Entscheidung erforderlichen Unter-
lagen schriftlich oder elektronisch mit der 
Aufforderung, innerhalb einer Frist von ei-
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ner Woche ihre Stimme abzugeben, zuzu-
leiten. Die Stimmabgabe hat schriftlich 
oder elektronisch unter Gewährleistung 
der Urheberschaft zu erfolgen. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stimmen zählen als 
Enthaltung. 

 

ner Woche ihre Stimme abzugeben, zuzu-
leiten. Die Stimmabgabe hat schriftlich 
oder elektronisch unter Gewährleistung 
der Urheberschaft zu erfolgen. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stimmen zählen als 
Enthaltung. 

 

  

§ 23 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

§ 25 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

  

Die Öffentlichkeit ist über die Tagesordnung 
der Sitzungen des Stadtrates sowie über den 
wesentlichen Inhalt der von ihm gefassten 
Beschlüsse zu unterrichten. Für die Unterrich-
tung ist der Oberbürgermeister zuständig. 

 

 

Die Öffentlichkeit ist über die Tagesordnung 
der Sitzungen des Stadtrates sowie über den 
wesentlichen Inhalt der von ihm gefassten 
Beschlüsse zu unterrichten. Für die Unterrich-
tung ist der Oberbürgermeister zuständig. 

 

§ 24 

Auslegung der Geschäftsordnung 

§ 26 

Auslegung der Geschäftsordnung 

  

Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung 
dieser Geschäftsordnung entscheidet der 
Vorsitzende des Stadtrates. Erhebt sich ge-
gen seine Entscheidung Widerspruch, so 
entscheidet der Stadtrat mit einfacher Mehr-
heit. 

Bei Zweifeln über Auslegung und Anwendung 
dieser Geschäftsordnung entscheidet der 
Vorsitzende des Stadtrates. Erhebt sich ge-
gen seine Entscheidung Widerspruch, so 
entscheidet der Stadtrat mit einfacher Mehr-
heit. 

  

§ 25 

Abweichungen von der Geschäftsordnung 

§ 27 

Abweichungen von der Geschäftsordnung 
  

Von den Vorschriften dieser Geschäftsord-
nung kann nur im Einzelfall und nur dann 
abgewichen werden, wenn gesetzliche Be-
stimmungen nicht entgegenstehen und kein 
Mitglied des Stadtrates unverzüglich in der 
Sitzung widerspricht. 
 

Von den Vorschriften dieser Geschäftsord-
nung kann nur im Einzelfall und nur dann 
abgewichen werden, wenn gesetzliche Be-
stimmungen nicht entgegenstehen und kein 
Mitglied des Stadtrates unverzüglich in der 
Sitzung widerspricht. 
 

  

§ 26 

Sprachliche Gleichstellung 

§ 28 

Sprachliche Gleichstellung 

  

Personen- und Funktionsbezeichnungen gel-
ten jeweils in weiblicher und männlicher 
Form. 

 

Personen- und Funktionsbezeichnungen gel-
ten jeweils in weiblicher und männlicher 

Form. für Personen mit männlichem, weib-

lichem und diversem Geschlecht sowie für 

Personen ohne Geschlechtsangabe.  
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§ 27 

Elektronische Übermittlung 

§ 29 

Elektronische Übermittlung 

  

Bei Teilnahme am elektronischen Ratsinfor-
mationssystem ist es zur ordnungsgemäßen 
Benachrichtigung ausreichend, wenn die zu 
übermittelnden Unterlagen mit Zustimmung 
auf elektronischem Wege fristgemäß und 
ordnungsgemäß übermittelt werden. Über die 
Einstellung und Änderung von Dokumenten 
im elektronischen Ratsinformationssystem ist 
durch den Einbringer das Team Ratsangele-
genheiten zusätzlich per E-Mail zu informie-
ren. Die Mitglieder des Stadtrates werden 
unverzüglich per E-Mail durch das Team 
Ratsangelegenheiten hierüber unterrichtet. 
Die Textform steht der Schriftform gleich. 

 

Bei Teilnahme am elektronischen Ratsinfor-
mationssystem ist es zur ordnungsgemäßen 
Benachrichtigung ausreichend, wenn die zu 
übermittelnden Unterlagen mit Zustimmung 
auf elektronischem Wege fristgemäß und 
ordnungsgemäß übermittelt werden. Über die 
Einstellung und Änderung von Dokumenten 
im elektronischen Ratsinformationssystem ist 
durch den Einbringer das Team Ratsangele-
genheiten zusätzlich per E-Mail zu informie-
ren. Die Mitglieder des Stadtrates werden 
unverzüglich per E-Mail durch das Team 
Ratsangelegenheiten hierüber unterrichtet. 
Die Textform steht der Schriftform gleich. 

 

 

 

 

§ 28 

Inkrafttreten 

§ 30 

Inkrafttreten 

  

Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschluss 
des Stadtrates in Kraft. 
 
 

 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Be-
schluss des Stadtrates in Kraft. 

 

(2)  Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Ge-

schäftsordnung für den Stadtrat der 

Stadt Halle (Saale) und seine Aus-

schüsse vom 03. Juli 2019, zuletzt ge-

ändert am 16. Dezember 2020, außer 

Kraft. 
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